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1 Einleitende Hinweise 
 
Wir freuen uns, dass Sie Interesse an unserem Tätigkeitsbericht haben. 
 
An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein paar Hinweise zur Struktur und den Besonderheiten 
dieses Berichts geben, damit die Leser_innen1, die nicht den gesamten Bericht lesen 
möchten, den direkten Zugang zu den für sie zentralen Bereichen, Fragestellungen und 
statistisch relevanten Daten bekommen. 
 
Einen Überblick über die Schwerpunkte aus dem Jahr 2018 erhalten Sie in Kapitel 2. 
Die wichtigsten Zahlen 2018 im Überblick finden Sie in Kapitel 3. 
 
In allen Kapiteln erhalten Sie inhaltliche Informationen und erfahren die wesentlichen 
statistischen Zahlen. 
 
Die Beratung hat sich in den letzten Jahren verändert und  weiterentwickelt. Beraten wird 
telefonisch, persönlich, online und per SMS.  In den meisten Beratungen mit jugendlichen 
Ratsuchenden wird nicht nur eine Beratungsform genutzt, sondern mehrere werden 
kombiniert. Der Fachbegriff dafür ist Blended Counseling. 
 
Blended Counseling - Beratung  von Mädchen und jungen Frauen bis 26 Jahren wird in 
Kapitel 6.2 ausführlich dargestellt. 
 
Da die Bremer Schulen ein spezielles Angebot erhalten, wird dieses in Kapitel 8  
dargestellt. Um Angebot und Nachfrage aus den Schulen zu dokumentieren, sind hier alle 
relevanten statistischen Zahlen aufgeführt. 
 
Im statistischen Anhang finden Sie die wichtigsten Daten und Zahlen 2018 inklusive der 
Zahlen aus dem Schulbereich. 
 
Hier können Sie sich ausführlich über die relevanten Zahlen im Kontext der stattgefundenen 
Beratungen informieren. Sie finden z.B. statistische Angaben über die Anzahl von 
Verdachtsfällen und die Anzahl von aufgedeckten Fällen von sexuellem Missbrauch, in 
denen wir beraten haben. Sie erfahren, welche Personengruppen in diesen Fällen Kontakt 
zu uns aufgenommen haben. Außerdem können Sie sich über die Altersstruktur der 
Betroffenen, die Beratungsdauer sowie die Täter_innengruppen informieren. 
 
Wir hoffen, dass wir allen Leser_innen mit diesem Bericht einen informativen und 
interessanten Einblick in die Arbeit der Fachberatungsstelle Schattenriss geben und danken 
Ihnen für Ihr Interesse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1
 Der_Gender- Gap ist eine nicht-diskriminierende Schreibweise. Der Unterstrich verdeutlicht, dass es sich bei 

einer Personengruppe nicht nur um zwei Geschlechter handelt, sondern dass es vielfältige Identitäten gibt. 
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2 Rundumschau: das Jahr 2018 
 
Wir freuen uns, Ihnen unseren Tätigkeitsbericht 2018 vorstellen zu können. An dieser Stelle 
möchten wir einen kurzen Überblick über unsere Angebote, aktuelle Schwerpunkte der 
Arbeit und neue Entwicklungen in der Beratungsstelle geben.  
 
 
 

Die Angebote 
 

Beratung von Mädchen und jungen Frauen bis 26 Jahren 

Seit acht Jahren bieten wir, zusätzlich zu der telefonischen und persönlichen Beratung, auch 
Onlineberatung für Mädchen und junge Frauen bis 26 Jahren an. Hinzu kommen Kontakte 
per SMS. Die Vielfalt der Kommunikationsformen bietet neue Chancen, weil wir in der 
Beratung zwischen diesen Kommunikationsformen wechseln können.  Blended Counseling 
ist der Fachbegriff für diese Verknüpfung von klassischen und virtuellen Beratungsformen. 
Unser Hilfsangebot wird dadurch niedrigschwelliger und kann noch besser den individuellen 
Bedarfen der Ratsuchenden gerecht werden (vgl. Kapitel 6.2). 
 
2018 führten wir im Rahmen von Blended Counseling insgesamt 996 Beratungen mit 
Mädchen durch. 
 
Zunehmend kommen bei uns in der persönlichen Beratung auch geflüchtete Mädchen an. 
Hier arbeiten wir eng mit Sprachmittlerinnen zusammen, die die jeweilige Muttersprache der 
Mädchen und jungen Frauen sprechen und so zu einer guten Verständigung in der Beratung 
beitragen.  
 
Die Onlineberatung hat sich als Ergänzung zur persönlichen und telefonischen Beratung 
sehr gut etabliert und ermöglicht betroffenen Mädchen, sich ohne Begleitung von 
Erwachsenen professionelle Unterstützung zu holen. Die Erfahrung zeigt, dass dadurch 
wesentlich mehr Mädchen erreicht werden als vorher. 
Mit der Onlineberatung erreichen wir vor allem auch den Personenkreis der betroffenen 
Mädchen im Dunkelfeld: Mädchen, die sonst schweigen würden, teilen sich jetzt mit. 31,43% 
der von uns beratenen Mädchen befindet sich zu Beginn der Onlineberatung noch in der 
Gewaltsituation. 
Die Onlineberatung wurde 2018 von drei Beraterinnen durchgeführt. Eine Kollegin verfügt 
über die Qualifizierung „Zertifizierte Onlineberaterin nach den Richtlinien der 
Deutschsprachigen Gesellschaft für psychosoziale  Onlineberatung (DGOB)“ (vgl. Kapitel 6.2 
und 6.2.3). 
 
2018 waren 4,00% der Mädchen, die wir beraten haben, Mädchen mit Lernschwierigkeiten 
und/oder körperlichen und/oder geistigen Beeinträchtigungen. 
Seit drei Jahren  gibt es zusätzlich zur Einzelberatung auch ein angeleitetes 
Gruppenangebot für junge Frauen mit Lernschwierigkeiten. Die Gruppe „Ein Ort zum 
Wohlfühlen“ fand in diesem Jahr an zehn Terminen statt. Durch Förderungen der Senatorin 
für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport  und der Wilhelm Kaisen Bürgerhilfe 
„Bremer Loch“ konnte Schattenriss im Rahmen des Projektes  „Wir sind stolz und stark“ für 
die Frauen im Januar und Februar und von September 2018 bis Februar 2019 zusätzliche 
Angebote machen: Es fand ein Wochenende mit Übernachtung im Lidicehaus statt, dessen 
Schwerpunkt die Prävention von digitaler Gewalt war. Eine Wendo-Trainerin führte mehrere 
Selbststärkungs- und Selbstverteidigungstrainingseinheiten durch und Kolleginnen von 
Profamilia und der Kriminalpolizei (Abteilung Sexualdelikte) informierten die Teilnehmerinnen 
und beantworteten Fragen.  Außerdem konnten wir die Wanderausstellung „Echt mein Recht 
– über Selbstbestimmung, Sexualität und Schutz vor sexualisierter Gewalt“ für Menschen mit 
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Lernschwierigkeiten für Bremen gewinnen, die im November und Dezember im Atelierhaus 
„Roter Hahn“ in Gröpelingen zu sehen war. (vgl. Kapitel 6.2.4).  
 
Beratung für das Helfer_innensystem der Mädchen 
Wir bieten telefonische und persönliche Beratung für das Helfer_innensystem der Mädchen 
an.  
Mütter, Väter und andere unterstützende Angehörige kommen zu uns, wenn sie bei einem 
Mädchen aus der Familie einen Verdacht auf sexuellen Missbrauch haben oder der sexuelle 
Missbrauch an einem Mädchen aufgedeckt wurde. In diesen Krisensituationen erhalten sie 
eine qualifizierte Beratung. 
Unsere Fachberatung bei Verdacht oder aufgedecktem sexuellen Missbrauch an Mädchen 
richtet sich an psychosoziale Fachkräfte aus unterschiedlichen Bereichen. Häufig wird die 
Fachberatung von mehreren Mitarbeiter_innen einer Institution gemeinsam wahrgenommen. 
2018 führten wir 244 Beratungen mit Personen aus dem Helfer_innensystem der 
Mädchen. Hierzu gehören sowohl Beratungen mit Müttern, Vätern und anderen 
unterstützenden Angehörigen (vgl. Kapitel 6.3.1), als auch Beratungen von Fachkräften (vgl. 
Kapitel 6.3.2). 
 

Kinderschutz in Zusammenarbeit mit dem Amt für Soziale Dienste 
Die „Verfahrensregelung – Umgang mit Verdacht auf innerfamiliäre sexuelle Gewalt“ ist eine 
fachliche Weisung für die Mitarbeiter_innen des Amtes für Soziale Dienste und seit 2005 in 
Kraft.  
Die Mitarbeiterinnen von Schattenriss waren als externe Expertinnen 2018 an 48 
Helfer_innenkonferenzen im Rahmen der Verfahrensregelung im Amt für Soziale Dienste 
beteiligt. 
Die verbindliche interinstitutionelle Kooperation in Fällen von Verdacht auf innerfamiliären 
sexuellen Missbrauch hat zu einer qualitativen Verbesserung des Kinderschutzes in Bremen 
geführt (vgl. Kapitel 6.3.3). 
 

Beratung für erwachsene Frauen 
Unser telefonisches und persönliches Beratungsangebot richtet sich in begrenztem Umfang 
auch an erwachsene Frauen, die in ihrer Mädchenzeit sexualisierte Gewalt erlebt haben. 
Einige dieser Frauen erinnern sich erst im Erwachsenenalter an den bislang verdrängten 
sexuellen Missbrauch. Schattenriss unterstützt diese Frauen bei der Suche nach einem 
Therapieplatz.  2018 fanden 95 Beratungsgespräche mit 29 Frauen ab 27 Jahren statt.  
Darin enthalten sind 47 Beratungen zum Ergänzenden Hilfesystem (EHS), die 14 Frauen 
nutzten, um einen Antrag beim Fonds Sexueller Missbrauch des Bundesfamilienministeriums 
zu stellen. Dort können Betroffene, die noch unter den Folgen des sexuellen Missbrauchs in 
ihrer Kindheit leiden, finanzielle Leistungen für therapeutische Angebote und geeignete 
Sachleistungen beantragen, die von den Krankenkassen nicht oder nicht mehr getragen 
werden (vgl. Kapitel 6.4).  
 

Information und Fortbildung 
Mit unseren Informations- und Fortbildungsangeboten haben wir 2018 insgesamt ca. 600 
Personen zum Thema „Sexueller Missbrauch an Kindern“ informiert und qualifiziert. 

            Thematische Schwerpunkte der Fortbildungen waren in diesem Jahr: Prävention und 
Intervention bei sexueller Gewalt in Bremer Flüchtlingsunterkünften, 
Grundlagenfortbildungen zum sexuellen Missbrauch für Casemanager_innen im AfSD sowie 
„Belästigung und sexualisierte Gewalt in Schwimmbädern“ (vgl. Kapitel 7.3). 

  

Schattenriss und Schule  
Ein besonderer Schwerpunkt bestand 2018 in der konzeptionellen und organisatorischen 
Vorbereitung des Programms „Schule gegen sexuelle Gewalt“, das ab 2019 in Bremen 
umgesetzt werden soll. Darin sollen alle Bremer Schulen bei der Erstellung eines 
Schutzkonzeptes gegen sexuelle Gewalt in ihrer Einrichtung professionell begleitet werden. 
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Die Projektkoordination liegt bei Wolfgang Breul (Senatorin für Kinder und Bildung) und bis 
zu ihrem Ausscheiden bei Sandra Reith (Schattenriss). „Schule gegen sexuelle Gewalt“ ist 
eine vom Unabhängigen Beauftragten zu Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, 
Johannes-Wilhelm Rörig, begründete bundesweite Initiative (s. Kap. 8). 
 

Personal und Finanzen 
 

Personelle Veränderungen und Ressourcen 
Im Jahr 2018 haben sich Personalveränderungen auf die Gesamtorganisation und auf die 
Beratungszahlen ausgewirkt. 
 
Noch in der Probezeit und Einarbeitungsphase wurde das Arbeitsverhältnis, der Anfang 
Januar 2018 durch die Dipl. Sozialpädagogin Frauke Weißkirchen wiederbesetzten Stelle, 
zum 31.03.2018 wieder beendet. Diese Stelle blieb bis Mitte September vakant und die 
Wiederbesetzung erfolgte zum 17.09.2018 durch die Sozialpädagogin (M.A.) Isabel Strey. 
Beide Kolleginnen befanden sich im Jahr 2018 in der Einarbeitung und haben keine 
Beratungen übernommen.  
 
Die Dipl. Sozialpädagogin Maren Kleine-Tebbe nahm eine geplante Auszeit von April bis 
Juni. Diese Auszeit wurde durch regulären Urlaub, angesparte Überstunden, zwei Wochen 
unbezahlten Urlaub und einen Monat Freistellung verwirklicht. Demzufolge fielen für den 
Monat Juni keine Personalkosten an und die Sonderzahlung wurde reduziert ausgezahlt. Um 
das Beratungsaufkommen zum Teil aufzufangen, stockten Karima Stadlinger und Anke 
Fürste von April bis Juni insgesamt sechs Wochenstunden und Ingrid Wedlich drei 
Wochenstunden im Mai und Juni auf. Zudem wurde für diese Zeit eine Vertretungskraft, die 
Dipl. Psychologin Andrea Rüppell, mit durchschnittlich sechseinhalb Wochenstunden 
beschäftigt.  
 
Weitere Einschränkungen ergaben sich durch die Reduzierung der Wochenarbeitszeit von 
Anke Fürste ab November um zwei Stunden auf 28 Wochenstunden sowie die Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses von Sandra Reith zum 15. Oktober. Diese besetzte bis dahin die 
projektfinanzierte Stelle der Senatorin für Kinder und Bildung mit einem Umfang von 25,25 
Wochenstunden. Zudem hat sich die Verlagerung des Schwerpunkts von Frau Reith in 2018 
auf die umfangreiche Projektkoordination für das Projekt: „Schule gegen sexuelle Gewalt“ 
ebenfalls auf die Beratungszahlen ausgewirkt. Nach dem Ausscheiden von Frau Reith 
konnte der Schulbereich ab November nur mit einem Umfang von sieben Wochenstunden 
von Anke Fürste besetzt werden. Die verbleibenden 18,25 Wochenstunden waren den Rest 
des Jahres vakant und wurden erst ab Januar 2019 wiederbesetzt. 
 
Darüber hinaus haben sich im Jahr 2018 weitere reduzierte Personalressourcen auf die 
Beratungszahlen ausgewirkt. Diese sind  durch  Überstundenabbau des Vorjahres, die 
beiden Stellenbesetzungsverfahren, die Einarbeitung der neuen Kolleginnen, durch den 
Organisations- und Verwaltungsaufwand für die Rettung der insolventen Online-Beratung 
sowie durch einen hohen Krankenstand entstanden.  
 
Aufgrund des allgemein gestiegenen Verwaltungsaufwandes stockte die verantwortliche 
Finanzfrau/Besondere Vertreterin, Ulrike Bowe-Eden, ab dem 1. April auf 32 Wochenstunden 
und die Verwaltungskraft, Kerstin Seis, ab dem 1. April auf 21 Wochenstunden auf. Zudem 
wurde mit der Einstellung einer Aushilfskraft, der Schifffahrtskauffrau Julia Kucharski, dieser 
Bereich zum 16. April um sechs bis sieben Stunden wöchentlich aufgestockt.  
 
Auswirkungen auf die Gesamtorganisation hatte der Wechsel der Verwaltungskraft. Das 
Arbeitsverhältnis wurde am 31. Oktober durch Kerstin Seis beendet und die 
Wiederbesetzung erfolgte zum 1. November durch die Kauffrau für Marketingkommunikation 
Luisa-Margarete Cassalette. Um in der Einarbeitungsphase die Steuerung und 
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Geschäftsführung aufrechtzuerhalten, wurden  Karima Stadlinger in den Monaten Oktober 
bis Dezember monatlich zusätzlich acht angefallene Überstunden ausgezahlt. 
 
Die freigestellte Lehrerin Sandra Zureich war mit 7,5 Wochenstunden in der 
Präventionsarbeit an Schulen tätig (vgl. Kapitel 4). Zudem wurde sie für ihre Mitarbeit an 
dem Projekt „Schule gegen sexuelle Gewalt“ für weitere Stunden von der Senatorin für 
Kinder und Bildung abgeordnet: im zweiten Schulhalbjahr 2017/2018, vom 1.2.2018 bis 
31.7.2018, für 4,5 Stunden und ab dem 1.8.2018 für 7,5 Stunden. 
Für das Präventionsprojekt: „Wir sind stolz und stark“ stockte Karima Stadlinger im Januar 
und von September bis Dezember um vier Wochenstunden auf. Daneben unterstützte sie 
eine Hilfskraft. 

 
Finanzielle Grundlage der Beratungsstelle 
Die Finanzierung der Beratungsstelle stützte sich in 2018 auf die Förderung durch öffentliche 
Zuschüsse der Senatorin für Soziales von 251.504 € (VJ: 240.058 €) und einer 
Projektförderung der Senatorin für Kinder und Bildung von 41.040 € (VJ: 45.490 €) und 
einem beachtlichen Eigenmittelanteil von 125.512 € (VJ: 143.309 €). 

Trotz Zuschusserhöhung verblieb ein Eigenmittelanteil von 125.512 €. Die Einwerbung 
dieser Eigenmittel war mit viel Aufwand verbunden. Wie in jedem Jahr ging der Großteil der 
Spenden erst in den Monaten November und Dezember ein. Die Anzahl, die Höhe und der 
Zeitpunkt der Spenden waren nicht kalkulierbar. 
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3 Die wichtigsten Zahlen 2018 im Überblick 
 

Beratungen und Helfer_innenkonferenzen (vgl. Kapitel 6, Kapitel 8) 
 

1837 Beratungen fanden insgesamt statt. Davon: 
 

  268 Telefonische Erstberatungen in 268 neuen Fälle (vgl. Kapitel 6.1) 
 
  186 Telefonische Beratungen des Unterstützungssystems in laufenden Fällen (siehe *) 
 

  996   Beratungen „Blended Counseling“ mit 75 Mädchen und jungen Frauen bis 26 
Jahre (vgl. Kapitel 6.2), 
davon 154-mal persönlich, 725-mal online und 28-mal telefonisch 
* 18-mal telefonischen Austausch und Beratung mit Angehörigen und 64-mal mit 
Fachpersonal. 

  244   Beratungen für das Helfer_innensystem (vgl. Kapitel 6.3) 

¶ 146     Beratungsgespräche mit 53 Angehörigen in 45 Fällen  
          * 22-mal telefonischen Austausch und Beratung mit Fachpersonal 

¶ 98       Beratungsgespräche mit 71 Fachkräften in 48 Fällen und  
         * 36-mal telefonischen Austausch und Beratung mit Fachpersonal 

 

48 Beratungen im Rahmen von Helfer_innenkonferenzen bei Verdacht auf 
innerfamiliäre sexuelle Gewalt in 24 Fällen (inkl. Schule) mit dem Amt für Soziale 
Dienste (vgl. Kapitel 6.3.3, Kapitel 8.3). 

 

95 Beratungsgespräche mit 29 Frauen ab 27 Jahren, die in ihrer Kindheit oder 
Jugend sexuelle Gewalt erlebt haben (vgl. Kapitel 6.4), davon 47 Beratungen für 14 
Frauen zum ergänzenden Hilfesystem EHS (Fonds Sexueller Missbrauch) 
* 32-mal telefonischen Austausch und Beratung mit Angehörigen und 14-mal mit 
Fachpersonal. 
 

Außerdem fanden 10 Gruppensitzungen à 2 Stunden für 7 Frauen statt. 

Prävention, Informationen und Fortbildungen (vgl. Kapitel 7, Kapitel 8.2.7 und 8.2.8)  
 

¶ 21 Informationsveranstaltungen  

¶ 15 Fortbildungen für verschiedene Professionen 

¶ Projektkoordination und Organisation „Schule gegen sexuelle Gewalt“ 

¶ Mitwirkung an der Umsetzung des Präventionstheaterstücks „Trau Dich“ 

 

Finanzierung und Personal (vgl. Kapitel 4 und 5) 
 

Personal  
      5,75 Vollzeitstellen, davon 

¶ 4,25 Vollzeitstellen für den Beratungs- und Präventionsbereich (inkl. Projekte) 

¶ 1,5   Vollzeitstellen für Finanzen/Besondere Vertreterin/Verwaltung/Reinigung 
 

Finanzierung  
¶ Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport 59,8% 

¶ Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (Projekt) 1,2 % 

¶ Senatorin für Kinder und Bildung 9,2 % 

¶ Spenden- und Eigenmittel 29,8 % 
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4 Personelle Situation 
 
Für die inhaltliche wie organisatorische Arbeit der Beratungsstelle standen durchschnittlich 
5,75 Vollzeitstellen verteilt auf durchschnittlich neun Teilzeitkräfte zur Verfügung. Sie teilen 
sich wie folgt auf: 
Von der Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport bezuschusst wurden 
durchschnittlich 159 Stunden (4 Vollzeitkräfte) wöchentlich. Dazu kamen zwei 
Verwaltungskräfte mit durchschnittlich 30 Stunden (0,75 Vollzeitkraft) wöchentlich. 
Projektfinanziert wurden durch die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und 
Sport 0,1 Vollzeitkräfte. 
Von der Senatorin für Kinder und Bildung freigestellt bzw. bezuschusst wurden 
durchschnittlich insgesamt 34 Stunden (0,9 Vollzeitkräfte) wöchentlich. (vgl. Kapitel 8). 
 

Psychosoziale Beratung und Prävention 
 

Anke Fürste 
Diplom-Sozialpädagogin, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Ressourcen- und 
lösungsorientierte Trainerin, Traumafachberaterin, Therapeutisches Boxen 
Zertifizierte Online-Beraterin (DGOB e.V.) 
30 Stunden (April bis Juni 32 Stunden, Oktober bis Dezember 28 Stunden), davon ab 

01.11.2018 mit 7 Stunden im Schulbereich 

Maren Kleine-Tebbe 
Dipl. Sozialpädagogin, Frauenspezifische Beratung, Traumaberatung, Kreative 
Kindertherapie, Weiterbildung in Psychodynamisch Imaginativer Traumatherapie für 
Kinder und Jugendliche - PITT-KID® Hakomi Kinder - und Jugendlichen - 
Bogentherapeutin 
30,5 Stunden (Freistellung im Juni 2018) 

Karima Stadlinger 
Diplompädagogin, Weiterbildungen u.a. in Traumaberatung, systemischer 
Familienberatung, lösungsorientierter Supervision und Coaching, Biographieberatung 
und EMDR 
25 Stunden (April bis Juni 29 Stunden) und zusätzliche 4 Stunden im Januar sowie im 
September bis Dezember für das Projekt: „Stolz und Stark“  

Isabel Strey 
Sozialpädagogin (M.A.), Weiterbildung zur Traumapädagogin/Traumazentrierte 
Fachberaterin (DeGPT & FV-TP) 
30 Stunden (ab 17.09.2018) 
 
Sandra Reith 
Diplom-Psychologin, Systemisch-lösungsorientierte Therapie, traumazentrierte 
Fachberatung und -pädagogik 
25,25 Stunden bis 15.10.2018 im Schulbereich  

Ingrid Wedlich 
Dipl. Psychologin, Psychologische Psychotherapeutin, frauenspezifische 
Gestalttherapie, Spezielle Traumatherapeutin DeGPT (PITT®, EMDR) 
25 Stunden (Mai und Juni 28 Stunden) 

Frauke Weißkirchen 
Dipl. Sozialpädagogin, Weiterbildung in Integrativer Gestalttherapie und tiergestützter 
Pädagogik mit dem Hund 
30 Stunden bis 31.03.2018 
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Sandra Zureich 
Lehrerin Sekundarstufe I und II, langjährige Erfahrung als Vertrauenslehrerin.  
Abgeordnet mit 7,5 Stunden für Präventionsarbeit, didaktische Beratung und 
Fortbildungen und zusätzlich für das Präventionsprojekt: „Schule gegen sexuelle 
Gewalt“ (von Februar bis Juli 4,5 und ab August 7,5 Stunden) im Schulbereich  
 
 

Hilfs-und Vertretungskräfte Beratung und Prävention 
 

Lisa Haasler 
Pädagogin (B.A.), Januar, Februar und Oktober, November im Projekt „Stolz und 
Stark“ 

  
Andrea Rüppell 
Dipl. Psychologin, April bis Juni  

 
Besondere Vertretung/Finanzen 
 

Ulrike Bowe-Eden 
Besondere Vertreterin gem. § 30 BGB/ Verantwortliche Finanzfachfrau  
Gepr. Bilanzbuchhalterin, Controllerin IHK,  
32 Stunden (Januar bis März 31 Stunden) 
 

Verwaltung 
 

Kerstin Seis 
Diplom Kauffrau 
21 Stunden (bis 31.10.2018) (Januar bis März 20 Stunden) 
 
Luisa Cassalette 
Kauffrau für Marketingkommunikation 
21 Stunden (ab 01.11.2018) 
 
Julia Kucharski 
Schifffahrtskauffrau 
6-7 Stunden ( ab 16.04.2018) 
 

Reinigung 
 

Petra Köster 
4,5 – 6,5 Std. in der Woche Reinigung 

 

Ehrenamtliche Tätigkeiten 
 
Das Team dankt an dieser Stelle allen, die die Arbeit von Schattenriss engagiert und 
tatkräftig unterstützten. Besonders danken wir unserem Vorstand des Trägervereins Nevin 
Lutz, Barbara Goetz und Sabine Görges-Dey, unserem Schirmherrn Erik Roßbander, dem 
Vorstand des Fördervereins Solrun Jürgensen, Ute Wiegand und Ulrike Bowe-Eden sowie 
allen Mitgliedern beider Vereine.  



9 
 

5 Finanzielle Situation 
 

5.1 Allgemeine finanzielle Situation 
 
Im Jahr 2018 erhielt die Beratungsstelle eine Zuwendung im Rahmen der institutionellen 
Förderung aus dem Bereich Kinderschutz der Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, 
Integration und Sport in Höhe von 251.504 € sowie einen Projektzuschuss in Höhe von  
5.230 €. Die Zuwendung wurde für einen Teil der Personal- sowie für einen Teil der 
Sachkosten ausgegeben. Hinzu kam eine Projektförderung für den Schulbereich von der 
Senatorin für Kinder und Bildung in Höhe von 38.821 € (vgl. Kapitel 8) und ein Spenden- 
und Eigenmittelanteil von 125.511 € (vgl. Kapitel 2). 
 

Einnahmen 2018 

 
  Ausgaben 2018 

 
Wir bedanken uns bei der Stadt Bremen für die kontinuierliche Unterstützung unserer Arbeit. 

59,8 % Zuwendung Sen. f. Soziales

24,3 % Spenden und Vereinsbeiträge

9,2 % Projektförderung Sen. f. KuB

2,1 % Bußgelder

1,8 % Fortbildungen

1,6 % Sonstige Einnahmen

1,2 % Projektförderung
Sen.f.Soziales

82,0 % Personalkosten

5,3 % Miete und Nebenkosten

3,3 % Verwaltung

2,7 % Öffentlichkeitsarbeit

1,8 % Versicherungen/Beiträge/Rechtsb.

1,7 % Supervision/Fortb./Dienstreisen

1,4 % Instandhaltung/Büroausstattung

1,4 % Literatur/Päd. Material/Sonstiges

0,4 % Hornorare
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5.2 Fundraising 
 
Nur mit Hilfe vieler Menschen können wir unser Angebot aufrechterhalten, es ausbauen und 
dadurch nachhaltig etwas verändern.  
 
Auch in 2018 hat unsere Arbeit durch vielfältige Spenden und Aktionen viel Wertschätzung 
erfahren. Dank dieser Hilfsbereitschaft ist es gelungen, unser Beratungsangebot sicher zu 
stellen und aufrecht zu erhalten. 
 
An dieser Stelle ein riesiges Dankeschön an alle, die uns in den vergangenen Jahren mit 
ihrem Engagement, ihren Spenden und ihren kreativen Ideen unterstützt haben. 
Riesengroßer Dank an alle, die sich zum Geburtstag eine Spende wünschten, die in 
Gottesdiensten für uns sammelten, die für uns sangen oder lasen, die Basare veranstalteten, 
auf Festen und Veranstaltungen für uns sammelten oder uns in eigenen schweren Zeiten 
eine Kondolenzspende zukommen ließen - und vieles mehr.  
 
Lieben Dank auch an alle, die uns einmalig oder regelmäßig mit Geldspenden oder 
Mitgliedsbeiträgen helfen. Ebenso an jene, die uns immer wieder ins Gespräch bringen. 
Unser Dankeschön gilt außerdem allen Menschen und Firmen, die im Hintergrund wirken 
und uns bereits über Jahre großartig und nachhaltig unterstützen. Sie alle haben sehr 
geholfen! 
 
Wir waren froh über die vielen kreativen Spendenaktionen im vergangenen Jahr, von denen 
wir an dieser Stelle nur einige erwähnen können.  
 
Spuren hinterlassen 
„Schon zu Lebzeiten war Rita Ehlers ein sehr sozialer Mensch“, so beschreibt ihre 
Testamentsvollstreckerin Rechtsanwältin Gudrun Winkelmann sie. „Mein Erbe soll Gutes 
tun“ – dies war Rita Ehlers‘ ausdrücklicher Wunsch, als sie zusammen mit ihrer 
Rechtsanwältin ihr Testament aufsetzte. Darin bedachte sie auch die Beratungsstelle 
Schattenriss mit einem beachtlichen Teil ihres Vermögens. Wir sind tief berührt und dankbar 
dafür. Rita Ehlers hat damit über ihr eigenes Leben hinaus deutliche Spuren hinterlassen 
und vielen Betroffenen geholfen. 
 

Spenden der Wilhelm-Kaisen Bürgerhilfe aus dem Bremer Loch 

Hilfreiche 18.000 Euro kamen im zurückliegenden Jahr im Bremer Loch, „Bremens größter 
Spardose“, zusammen. Mit diesen „Ersparnissen“ konnten in Bremen vier Inklusionsprojekte 
unterstützt werden. Davon erhielt auch Schattenriss 4.050 Euro für das Präventionsprojekt 
„Wir sind stolz und stark“ für lernbeeinträchtigte junge Frauen. Wir freuen uns riesig über 
diese großartige Hilfe. Herzlichen Dank! 
 
Spendeneinnahmen durch Zinswette der NORD/LB 
„Tippen und helfen“ – unter diesem Motto hat die NORD/LB auch nach dem 
Zusammenschluss mit der Bremer Landesbank eine Tradition fortgesetzt: die sogenannte 
Zinswette. Die Kunden der Bank spendeten bei dieser Charity-Veranstaltung für zwei soziale 
Einrichtungen. 13.500 Euro waren das stolze Ergebnis des Abends und ein großer Teil 
davon kam Schattenriss zugute! Die Bank selbst legte noch mal 5.000 Euro für jedes der 
beiden Projekte drauf. Wir freuen uns über die riesige Hilfe. Ganz lieben Dank! 
 
Mit Versendung des jährlich erscheinenden Rundbriefes, auf unserer Website und auf 
Veranstaltungen wiesen wir auf den Finanzbedarf hin und baten um finanzielle 
Unterstützung.  
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6 Beratung 
 

6.1 Telefonische Beratung 
 
Im Jahr 2018 boten wir an zwei Tagen in der Woche zweistündige telefonische 
Beratungszeiten an.  
 
Aber auch außerhalb dieser festen Zeiten sind wir an Werktagen täglich erreichbar. Jederzeit 
können Ratsuchende eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter hinterlassen. Der 
Anrufbeantworter wird werktags mehrmals täglich abgehört und wir rufen so schnell wie 
möglich zurück. 
 
Ratsuchende können uns zu folgenden Zeiten direkt erreichen: 
 
Vormittags: Mo von  11.00 - 13.00 Uhr 
Nachmittags: Mi  von  14.00 - 16.00 Uhr  
 
Während der Telefonzeiten können Interessierte sich außerdem über unsere Angebote im 
Bereich Prävention und Fortbildung informieren oder Materialien anfordern. 
 
Im Jahr 2018 haben wir die statistische Auswertung der telefonischen Beratung verändert  
und ausschließlich Erstberatungen in neuen Fällen, sowie die Personengruppen, die diese 
Fälle meldeten, statistisch erfasst.  
 
Wir führten 268 telefonische Beratungsgespräche bezüglich neuer Fälle. Hierbei handelt 
es sich um Anrufe von betroffenen Mädchen und Frauen oder Angehörigen und Fachkräften, 
die sich erstmals an Schattenriss wenden. In Erstgesprächen informieren wir über unsere 
Angebote und unseren Beratungsansatz und vergeben ggf. einen Termin für ein erstes 
persönliches Beratungsgespräch oder beraten ausführlich am Telefon. In Fällen, die nicht in 
unseren Zuständigkeitsbereich fallen (z.B. bei häuslicher Beziehungsgewalt oder bei Anrufen 
aus dem Umland), vermitteln wir an andere Beratungsstellen oder Institutionen weiter.  
 
Die Telefonstatistik befindet sich im Anhang (vgl. Anhang Kapitel A). 
 
Alle  186 telefonischen Beratungsgespräche in laufenden Fällen sind in den 
Beratungsbereichen, in denen diese Gespräche geführt wurden erfasst (vgl. Kapitel 6. und 
im statistischen Anhang im Kapitel B, C und D) 
 
Aufgrund unserer reduzierten Personalkapazität (vgl. Kapitel 2) boten wir im Jahr 2018 
eingeschränkte telefonische Beratungszeiten an nur zwei Tagen in der Woche an. Im Vorjahr 
waren es drei Tage. Diese Einschränkung hat sich auf die Beratungszahlen ausgewirkt.  
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6.2 Blended Counseling - Beratung von Mädchen und jungen Frauen 
bis 26 Jahren  

 
Wir bieten telefonische, persönliche Beratung und Onlineberatung für Mädchen und 
junge Frauen bis 26 Jahren an. Auch Kontakte per SMS sind möglich. Die Vielfalt der 
Kommunikationskanäle bietet neue Chancen, weil wir in der Beratung zwischen diesen 
Kommunikationsformen wechseln können. Mit diesem Blended Counseling genannten 
Beratungskonzept können wir die Hilfe individueller und noch stärker an den Bedarfen der 
Ratsuchenden orientiert gestalten. 
 
Im Jahr 2018 fanden 996 Beratungen mit 75 Mädchen und jungen Frauen statt. Davon 
waren 154 persönliche Beratungsgespräche, 725 Onlineberatungen sowie 28 telefonische 
Beratungen. (inklusiv Schulbereich) 
Zusätzlich gab es noch 18-mal telefonischen Austausch mit Angehörigen und 64-mal mit 
Fachpersonal. 
 
 
Etwa 4,00% der Mädchen und jungen Frauen hatten über einen oder beide Elternteile einen 
anderen kulturellen Hintergrund. Rund 4,00% der Mädchen hatten Beeinträchtigungen 
(vgl. Anhang Kapitel B.1).  
 

6.2.1 Telefonische Beratung von Mädchen und jungen Frauen bis 26 Jahren 
 
Die telefonische Beratung von jugendlichen Mädchen und jungen Frauen findet i.d.R. 
zusätzlich zur persönlichen Beratung und/oder der Onlineberatung statt. So können z.B. 
größere Zeiträume zwischen persönlichen Beratungsgesprächen überbrückt werden. In 
Krisen kann engmaschiger begleitet werden. Und oft erleichtert der telefonische Kontakt 
auch den Übergang von der Onlineberatung in die persönliche Beratung. 
 
Insgesamt fanden 28 telefonische Beratungsgespräche statt. (inklusiv Schulbereich) 
 

6.2.2 Persönliche Beratung von Mädchen und jungen Frauen bis 26 Jahren 
 
Mädchen ab sechs Jahren erhalten bei Schattenriss ein Beratungsangebot, das sich an ihren 
Bedürfnissen und ihrem Unterstützungsbedarf orientiert. Erstes Ziel ist immer die äußere 
Sicherheit des Mädchens, d.h. der Schutz vor weiterer sexueller Gewalt. 
 
Deshalb steht für einige Mädchen die Entwicklung neuer Wohn – und Lebensperspektiven im 
Vordergrund, wenn das bisherige Zuhause kein sicherer Ort mehr ist. Für andere geht es um 
die Frage, ob sie eine Anzeige erstatten wollen oder wie sie in einem bevorstehenden 
Strafprozess unterstützt werden können. 
 
Unser Beratungsangebot umfasst auch Hilfe bei der Verarbeitung der sexuellen Gewalt. So 
unterschiedlich und einzigartig jedes Mädchen ist, so vielfältig sind auch die Beratungs-
verläufe, die Themen und die Methoden. Dazu gehören Gespräche, Spiele, Körperübungen, 
Bewegungsangebote, Phantasiereisen, Basteln, Malen und Vorlesen.  
Grundlage aller Beratungen ist eine traumaspezifische Arbeitsweise. Vom ersten Gespräch 
an haben, neben den belastenden Erlebnissen, auch die Fähigkeiten und das, was den 
Mädchen Freude macht, Raum in der Beratung. Die Mädchen erleben oft direkt wie stärkend 
und stabilisierend sich dies auf sie auswirkt. Sie bekommen Informationen darüber wie 
Menschen auf traumatische Erfahrungen reagieren und erleben es oft als große 
Erleichterung zu erfahren, dass ihre Symptome ganz normale Reaktionen auf das Erlebte 
sind. Die meisten Mädchen haben Freude daran, sich hilfreiche Wesen und Wohlfühlorte 
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vorzustellen und erlernen damit Methoden der Selbstberuhigung. Distanzierungstechniken 
helfen ihnen, wenn sie von schrecklichen Erinnerungsbildern überflutet werden. 
 
So kann die innere Stabilität wachsen und es werden neue heilsame Erfahrungen für die 
Mädchen möglich. 
 
Insgesamt fanden  154 persönliche Beratungsgespräche statt. (inklusiv Schulbereich) 
 
Beratung von Mädchen beinhaltet i.d.R., über die Beratungsgespräche hinaus, immer auch 
eine Zusammenarbeit mit unterstützenden Bezugspersonen und Kooperation mit anderen 
psychosozialen Fachkräften. 
 

6.2.3 Onlineberatung für Mädchen und junge Frauen bis 26 Jahre 
 
Seit 2011, mittlerweile acht Jahre, gibt es unter www.schattenriss-onlineberatung.de die 
virtuelle Beratungsstelle für Mädchen und junge Frauen bis 26 Jahre. Die Onlineberatung hat 
sich als Ergänzung zur persönlichen und telefonischen Beratung sehr gut etabliert und 
ermöglicht betroffenen Mädchen, sich ohne Begleitung von Erwachsenen professionelle 
Unterstützung zu holen. 
 
Die Onlineberatung wurde 2018 von drei Beraterinnen durchgeführt. Eine Kollegin verfügt 
über die Qualifizierung „Zertifizierte Onlineberaterin nach den Richtlinien der 
Deutschsprachigen Gesellschaft für psychosoziale  Onlineberatung (DGOB)“. 
 
Im Jahr 2018 fanden in der Onlineberatung für Mädchen und jungen Frauen zwischen 10 
und 26 Jahren  
 

¶    725  Onlineberatungen mit  35 Mädchen und jungen Frauen statt 

¶     7 davon waren Langzeitberatungen mit über 20 Beratungen und 

¶     21 neue Ratsuchende meldeten sich an 
 

Durch die vielfältige Nutzung moderner Medien findet auch die Kontaktaufnahme zur 
Beratungsstelle auf verschiedenen Wegen statt: Viele schreiben uns nicht mehr von zuhause 
am stationären PC, sondern auch von unterwegs vom Smartphone oder Tablet. Manche 
schreiben uns auch per SMS. Durch unsere mobilen Beratungsangebote und 
Kontaktmöglichkeiten können Betroffene der Beraterin jederzeit ihre Sorgen mitteilen und 
dafür einen Ort wählen, an dem sie sich sicher und ungestört fühlen.  
 
Oft finden Betroffene, die erst online Hilfe suchen, später den Weg in die telefonische oder 
persönliche Beratung. Auch die Möglichkeit auf sicherem Weg Sprachnachrichten zu 
senden, wurde genutzt. Sprachnachrichten sind bei Jugendlichen sehr beliebt und senken 
die Hürde zur Nutzung unseres Online-Hilfsangebots für Menschen, die Schwierigkeiten 
haben zu schreiben. 
 
Mit der Onlineberatung erreichen wir vor allem auch den Personenkreis der betroffenen 
Mädchen im Dunkelfeld: Mädchen, die sonst schweigen würden, teilen sich jetzt mit. 
Besonders häufig begleiteten wir wieder Mädchen, die aktuell noch Gewalt erleiden sowie 
Mädchen, die von sexueller Gewalt durch Tätergruppen, z.B. durch organisierte Kriminalität, 
von Gewalt betroffen sind. 
 

¶ Nur von etwa 54,29% der 35 beratenen Mädchen wissen wir, dass sie bereits in 
Sicherheit sind.  

¶ Das jüngste Mädchen, das sich 2018 an die Onlineberatung gewandt hat, war 
10 Jahre alt. 

http://www.schattenriss-onlineberatung.de/
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Leider stand das Onlineberatungsangebot wegen Updates und technischer Anpassungen 
zum Ende 2018 nur eingeschränkt zur Verfügung. Neuanmeldungen waren nicht möglich. 
Grund dafür war, dass der bisherige Dienstleister unserer Beratungssoftware im Sommer 
2018 Insolvenz angemeldet hatte. Die Suche nach einer Firma, die uns einen technischen 
Support anbieten konnte, gestaltete sich weiterhin schwierig. Eine kurzfristige 
Fehlerbehebung konnte Ende Oktober 2018 umgesetzt werden. Langfristig muss jedoch eine 
finanzierbare Beratungssoftwarefirma gefunden werden, die der Beratungsstelle ein 
verlässlicher Partner ist und den technischen Support dauerhaft gewährleisten kann. Es wird 
auch für das Jahr 2019 eine Aufgabe bleiben, ein sicheres Onlineberatungssystem zu finden.  
 

6.2.4 Beratung von Mädchen und jungen Frauen mit Beeinträchtigungen 
 
2018 waren 4,00% der Mädchen, die wir beraten haben, Mädchen mit Lernschwierigkeiten 
und körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen. Für diejenigen, die wir ausschließlich 
online beraten haben, können wir dies nicht angeben, da die Mädchen und Frauen online  
ihre Beeinträchtigung in der Regel nicht benennen.  
 
Der Zugang zur Beratung ist für beeinträchtigte Mädchen und junge Frauen besonders 
schwer, da sie noch mehr auf Begleitung angewiesen sind. Deshalb hat die Beratung und 
Fortbildung für das Helfer_innensystem der Mädchen eine zentrale Bedeutung (vgl. Kap. 
6.3.2). 
 
Geistig beeinträchtigte Mädchen und Frauen sind besonders häufig von sexueller Gewalt 
betroffen. Bei einer Befragung des Bundesfamilienministeriums 2012 gab ein Viertel dieser 
Frauen an, missbraucht worden zu sein. Das erhebliche Dunkelfeld eingerechnet, sind 
Frauen mit Behinderungen zwei- bis dreimal so häufig von sexualisierter Gewalt in der 
Kindheit betroffen wie Frauen ohne Behinderung. Deswegen ist es besonders notwendig, 
dass wir beeinträchtigte Frauen und vor allem auch Mädchen erreichen und ihnen ein an 
ihren Bedürfnissen orientiertes Angebot machen.  
 
Seit Juni 2016 wird die angeleitete Gruppe „Ein Ort zum Wohlfühlen“ für junge Frauen mit 
Lernschwierigkeiten zwischen 17 und Anfang 30 Jahren angeboten. Die Gruppe  fand 2018 
an zehn Terminen statt. Zielsetzung der Gruppe ist die Stärkung der Frauen und 
Sensibilisierung für ihre Grenzen. 
Durch Förderungen der Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport  und 
der Wilhelm Kaisen Bürgerhilfe „Bremer Loch“ konnte Schattenriss im Rahmen des Projektes  
„Wir sind stolz und stark“ im Januar und Februar und von September 2018 bis Februar 2019 
zusätzliche Angebote machen:  Im November fand für die Frauen ein Wochenende mit 
Übernachtung im Lidicehaus statt, an dem ein Schwerpunkt das Thema „Gefahren und 
Sicherheit im Internet“ war. Eine im Internet sehr versierte Kollegin, die wir durch die 
Projektmittel geringfügig beschäftigen konnten, führte diesen Informations- und 
Erfahrungsworkshop durch. Außerdem konnten mehrere Selbststärkungs- und 
Selbstverteidigungstrainingseinheiten durch eine Wendo-Trainerin durchgeführt werden und 
Kolleginnen von Profamilia und der Kriminalpolizei Abteilung Sexualdelikte informierten die 
Teilnehmerinnen und beantworteten Fragen.   
 
Zudem war die Wanderausstellung „Echt mein Recht – über Selbstbestimmung, Sexualität 
und Schutz vor sexualisierter Gewalt“ für Menschen mit Lernschwierigkeiten in Bremen im 
November und Dezember im Atelierhaus „Roter Hahn“ in Gröpelingen zu sehen. Die 
interaktive Ausstellung bot Männern und Frauen anschauliche Möglichkeiten der 
Auseinandersetzung mit ihren Rechten auf Selbstbestimmung, Sexualität und Schutz vor 
sexualisierter Gewalt. Sie vermittelte in den Themenfeldern „Gefühle“, „Körperwissen und 
Sexualität“, „Alles Liebe“ und „Alltag“ viele Informationen und war so konzipiert, dass die 
Besucher_innen durch Ausprobieren, Lesen, Mitspielen und Hören, viele spannende 
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Erfahrungen machen konnten. Die Informationen waren in leichter Sprache verfasst und 
konnten mit Hilfe von Hörsticks vorgelesen werden.   
 
Diese zusätzlichen Angebote durch das Projekt „stolz und stark“ können wir als großen 
Erfolg werten. 
 

6.3 Beratung für das Helfer_innensystem der Mädchen 
 
Im Jahr 2018 fanden 244 Beratungen mit dem Helfer_innensystem der Mädchen statt. 
Davon waren 146 Beratungen von Müttern, Vätern und anderen unterstützenden 
Angehörigen (vgl. Anhang Kapitel C.1). 98 Beratungen waren für Fachkräfte aus 
unterschiedlichen Institutionen (vgl. Anhang Kapitel C.2). Hinzu kamen 48 
Helfer_innenkonferenzen (vgl. Anhang Kapitel C.3). (inklusiv Schulbereich).  
 
Aufgrund unserer eingeschränkten Personalkapazität (vgl. Kapitel 2) wurden hier weniger 
Beratungen als im Vorjahr durchgeführt. 
 

6.3.1 Beratung von Müttern, Vätern und unterstützenden Angehörigen 
 
Mütter, Väter und andere unterstützende Angehörige kommen zu uns, wenn sie bei einem 
Mädchen aus der Familie einen Verdacht auf sexuellen Missbrauch haben oder der sexuelle 
Missbrauch an einem Mädchen aufgedeckt wurde. In diesen Krisensituationen erhalten sie 
eine qualifizierte Beratung. Wir beraten keine Angehörigen, die Beschuldigte oder 
Täter_innen sind; diese verweisen wir an die Fachstelle praksys. 
 
Wenn Mütter und Väter vom Missbrauch ihrer Tochter erfahren, so ist das in der Regel ein 
großer Schock für sie. Dies gilt auch für andere nahe Bezugspersonen. Viele Fragen stellen 
sich: „Warum habe ich meine Tochter nicht schützen können?“, „Warum hat sie solange 
nichts gesagt?“, „Wie kann ich ihr jetzt helfen?“, „Soll ich die_den Täter_in anzeigen?“. Es 
tauchen heftige Gefühle wie Schuld, Ohnmacht, Angst, Wut und Verzweiflung auf. Wenn 
die_der eigene Partner_in, der eigene Vater oder gar der eigene Sohn der Täter ist, sind 
diese Reaktionen besonders intensiv. 
 
In der Beratung von unterstützenden Angehörigen geben wir Raum für diese Fragen und 
Gefühle. Informationen über Reaktionen, Symptome und Gefühle bei sexuellem Missbrauch 
helfen, das Verhalten der Tochter besser zu verstehen. Aufklärung über das Vorgehen von 
Täter_innen macht u.a. verständlich, warum eine Aufdeckung so schwierig war. In der 
Beratung wird besprochen, welche Maßnahmen zum Schutz und zur Unterstützung des 
Mädchens eingeleitet werden müssen und welche Hilfe die Bezugspersonen dem 
betroffenen Mädchen geben können. Wir stellen Kontakte zu anderen Personen oder 
Institutionen im Hilfesystem her. Dazu gehören z.B. Rechtsanwält_innen, Therapeut_innen 
oder das Amt für Soziale Dienste (AfSD). Thematisiert wird auch, welches Vorgehen 
innerhalb der Familie bei Verdacht oder aufgedecktem sexuellen Missbrauch zum Schutz 
des Mädchens notwendig und hilfreich ist. Mit wem soll oder muss über den sexuellen 
Missbrauch gesprochen werden? Welche Maßnahmen müssen bezüglich der_des Täter_in 
ergriffen werden? 
 
Die eigenen Gefühle können im geschützten Rahmen der Beratung ausgedrückt werden. 
Manchmal tauchen bei den Bezugspersonen Erinnerungen an eigene Gewalterfahrungen 
auf. Die Beratung trägt zur Stabilisierung der Erwachsenen und damit auch maßgeblich zur 
Unterstützung und zur Sicherheit der betroffenen Mädchen bei. 
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Im vergangenen Jahr kamen 53 Mütter, Väter, Elternpaare und unterstützende 
Angehörige zu 146 Beratungsgesprächen (vgl. Anhang Kapitel C.1). (inklusiv 
Schulbereich). Zusätzlich fand 22-mal telefonischer Austausch mit Fachpersonal statt. 
 

6.3.2 Fachberatung 
 
Psychosoziale Fachkräfte aus unterschiedlichen Bereichen wenden sich an uns, wenn sie 
Verdacht auf sexuellen Missbrauch an einem Mädchen haben oder sexueller Missbrauch bei 
einem Mädchen aufgedeckt wurde. Die Fachberatung richtet sich an Einzelpersonen und 
ganze Teams. Häufig wird die Fachberatung von mehreren Mitarbeiter_innen einer Institution 
gemeinsam wahrgenommen. 
 
Die Fachkräfte werden bei der Einschätzung und Bewertung der jeweiligen Situation beraten. 
Gemeinsam werden weitere Schritte zum Schutz des Mädchens bzw. zum weiteren 
Vorgehen überlegt und eingeleitet. Bei Bedarf verweisen wir an andere Institutionen im 
Hilfesystem. Insbesondere bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch wird zu einer 
Zusammenarbeit mit dem Amt für Soziale Dienste (AfSD) geraten. Im ambulanten 
Sozialdienst Junge Menschen gibt es die ĂVerfahrensregelung ï Umgang mit Verdacht 
auf innerfamiliªre sexuelle Gewaltñ. In Fachberatungen informieren wir über die 
Verfahrensregelung und weisen darauf hin, dass das Casemanagement bei Bekanntwerden 
einer Vermutung auf sexuellen Missbrauch im sozialen Nahbereich die beteiligten Fachkräfte 
zu einer Helfer_innenkonferenz einlädt (vgl. Kapitel 6.3.3). 
 
Im vergangenen Jahr wurden 71 Fachkräfte von uns beraten. Insgesamt fanden  
98 Beratungsgespräche für 48 Mädchen statt. Davon hatten 8,33% der Mädchen/ junge 
Frauen eine geistige Beeinträchtigung sowie 15,50% einen anderen kulturellen 
Hintergrund (vgl. Anhang Kapitel C.2). (inklusiv Schulbereich) 
Zusätzlich gab es 36-mal telefonischen  Austausch mit Fachpersonal. 
 
Fachberatungen für Mitarbeiter_innen und Einrichtungen der Behindertenhilfe 
Der Zugang zur Beratung ist für beeinträchtigte Mädchen und junge Frauen besonders 
schwer, da sie noch mehr auf Begleitung angewiesen sind. Noch öfter wird der Missbrauch 
erst im Erwachsenenalter aufgedeckt. Fachkräfte sind oft unsicher, ob 
Verhaltensauffälligkeiten im Zusammenhang mit der Beeinträchtigung stehen oder Hinweise 
auf sexuellen Missbrauch geben, umso mehr, wenn die Betroffenen eingeschränkte 
Ausdrucksmöglichkeiten haben. Umso wichtiger ist es, dass Mitarbeiter_innen aus der 
Behindertenhilfe sensibilisiert werden und sich zu dieser Thematik fortbilden.  
 

6.3.3 Zusammenarbeit mit dem Amt für Soziale Dienste – Helfer_innenkonferenzen 
 
Die „Verfahrensregelung – Umgang mit Verdacht auf innerfamiliäre sexuelle Gewalt“ ist 
eine fachliche Weisung für die Mitarbeiter_innen des Amtes für Soziale Dienste und seit 
2005 in Kraft. Sie regelt die verbindliche interinstitutionelle Kooperation zum Schutz von 
Mädchen und Jungen vor sexualisierter Gewalt in Bremen. Schattenriss war als freier Träger 
an der Entwicklung und Umsetzung beteiligt. 
 
Die Verfahrensregelung sieht vor, dass bei jedem Verdacht auf sexuellen Missbrauch, der 
dem Amt für Soziale Dienste gemeldet wird, eine Helfer_innenkonferenz einberufen wird. Die 
Helfer_innenkonferenz besteht aus der fallführenden Person beim AfSD, psychosozialen 
Fachkräften, die mit dem Mädchen oder Jungen arbeiten, und externen Expert_innen. Bei 
Verdacht auf sexuellen Missbrauch an einem Mädchen wird obligatorisch eine Mitarbeiterin 
von Schattenriss oder dem Kinderschutzzentrum als Expertin zu dieser 
Helfer_innenkonferenz eingeladen. 
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Die frühzeitige Einbeziehung und Kooperation aller beteiligten Fachpersonen ermöglicht von 
Beginn an eine differenzierte Einschätzung der Situation und die Einleitung von hilfreichen 
Maßnahmen. Die Zusammenarbeit in Helfer_innenkonferenzen hat zu einer qualitativen 
Verbesserung im Kinderschutz geführt. 
 
Mitarbeiterinnen von Schattenriss waren 2018 an 48 Helfer_innenkonferenzen in 24 Fällen 
(inkl. Schulbereich, vgl. Kapitel 8.3) beteiligt (vgl. Anhang Kapitel C.3).  
 

6.4 Beratung von erwachsenen Frauen ab 27 Jahren 
 
Viele betroffene Frauen versuchen über Jahre mit sexuellen Gewalterlebnissen ihrer Kindheit 
allein zurechtzukommen und glauben lange, sie hätten alles gut verarbeitet. 
 
Dass dies nicht der Fall ist, wird häufig bei aktuellen Belastungssituationen deutlich. Gefühle 
von Ohnmacht, Angst und Scham, aber auch körperliche Empfindungen wie Erstarrung oder 
Übererregung bringen alte Erinnerungen an die Oberfläche, die das Leben als erwachsene 
Frau stark beeinträchtigen können. 
 
Schattenriss hat sich entschieden, den Mädchenbereich zu stärken und den Frauenbereich 
einzuschränken. Bis Sommer 2015 boten wir den Frauen in Krisensituationen bis zu 25 
Stunden Beratung an, auch als Übergang bis zu einem Therapiebeginn bei einem_einer 
niedergelassenen Therapeuten_in. Dies beschränkt sich jetzt auf Beratungen bis zu drei 
Stunden und setzt den Fokus auf Beratungen zur Unterstützung bei der Suche nach einem 
Therapieplatz.  
 
Wir arbeiten u.a. mit Methoden der Traumatherapie und erklären auch wie traumatische 
Ereignisse verarbeitet werden. Das ermöglicht es vielen Frauen, erstmals bestimmte eigene 
Verhaltensweisen und Symptome zu verstehen. Wir besprechen, was ihnen aktuell Stress 
bereitet und welche Möglichkeiten sie haben darauf zu reagieren – auch schon im Vorfeld. 
Dazu gehört, dass die Frauen mit Achtsamkeit ihre Grenzen wahrnehmen und neue 
Bewältigungsmöglichkeiten ausprobieren, u.a. um sich selbst zu beruhigen und sich in der 
eigenen Handlungskompetenz zu erleben. 
 
2018 kamen insgesamt 29 erwachsene Frauen zu 95 Beratungsgesprächen. Rund 
6,90% der Frauen hatten einen anderen kulturellen Hintergrund. Rund 17,24% der Frauen 
hatten Beeinträchtigungen (vgl. Anhang Kapitel D).  
Zusätzlich gab es noch 32-mal telefonischen Austausch mit Angehörigen und 14-mal mit 
Fachpersonal. 
 
Darin enthalten sind 81 Beratungen zum Ergänzenden Hilfesystem, die 14 Frauen 
nutzten, um einen Antrag beim Fonds Sexueller Missbrauch des Bundesfamilienministeriums 
zu stellen. Dort können Betroffene, die noch unter den Folgen des sexuellen Missbrauchs in 
ihrer Kindheit leiden, finanzielle Leistungen für therapeutische Angebote und geeignete 
Sachleistungen beantragen, die von den Krankenkassen nicht oder nicht mehr getragen 
werden.  
Aufgrund unserer eingeschränkten Personalkapazität (vgl. Kapitel 2) wurden hier weniger 
Beratungen als im Vorjahr durchgeführt. 
 

6.5 Rechtsberatung 
 
In Kooperation mit Rechtsanwält_innen gab es das ganze Jahr monatlich das Angebot einer 
kostenlosen Rechtsberatung für je drei Ratsuchende. Wahrgenommen wurde dieses 
Angebot von betroffenen Mädchen und Frauen selbst, von Müttern und anderen 
Angehörigen. 
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7 Fortbildungen und Informationsveranstaltungen 
 

7.1 Informationsveranstaltungen 
 
In unseren Informationsveranstaltungen vermitteln wir in der Regel Zahlen, Fakten, 
juristische und inhaltliche Informationen zum Thema. Je nach Zielgruppe ist die 
Schwerpunktsetzung unterschiedlich. 
 
Themen sind: Verhaltensauffälligkeiten, die einen Hinweis auf sexuellen Missbrauch geben 
können, konkrete Interventionsmöglichkeiten und Möglichkeiten der Prävention. Außerdem 
informieren wir in diesen Veranstaltungen über die Arbeit von Schattenriss. Auf Anfrage 
bieten wir auch Informationsveranstaltungen mit spezifischen Schwerpunkten an.  
 
Die Informationsveranstaltungen für den Schulbereich finden Sie in Kapitel 8.2.7. 
 
Außerhalb des Schulbereiches boten wir 2018 zwei Informationsveranstaltungen an:  
 

¶ für Student_innen des Studiengangs Soziale Arbeit der Hochschule Bremen 

¶ für den Fachdienst Amtsvormundschaft im Amt für Soziale Dienste Bremen  
 

7.2 Elternabende 
 
Das Thema sexueller Missbrauch bewegt Eltern und Institutionen dazu, uns zu einem 
Elternabend einzuladen. Wir bieten Elternabende mit zwei Schwerpunkten an: 
 
„Meinem Kind soll das nicht passieren!“ ist ein Elternabend, der Grundlagen-
Informationen zum sexuellen Missbrauch gibt und Eltern über die Möglichkeiten der 
Prävention informiert. 
 
„Sexuelle Übergriffe unter Kindern“ ist das Schwerpunktthema des anderen 
Elternabends. 
 
Im Jahr 2018 konnten wir leider aus Kapazitätsgründen keine Elternabende anbieten.  
 

7.3 Fortbildungen 
 
Wir bieten Fortbildungen an, um Fachkräfte für das Thema sexueller Missbrauch zu 
sensibilisieren und ihnen mehr Handlungskompetenz zum Schutz von Kindern zu vermitteln. 
Die Teilnehmer_innen dieser Veranstaltungen sind überwiegend psychosoziale Fachkräfte. 
Die Fortbildungen beziehen den Erfahrungshintergrund der Teilnehmer_innen mit ein und 
sind so angelegt, dass ein Transfer der Inhalte und Methoden auf den jeweiligen 
Arbeitsbereich stattfindet. 
 
Die Fortbildungen im Bereich Schule finden Sie im Kapitel über die Schulen (vgl. Kapitel 
8.2.7). 
 
Im Jahr 2018 führten wir außerhalb des Schulbereiches 14 Fortbildungsveranstaltungen 
durch, mit denen wir ca. 210 Personen erreichten. Die Fortbildungen werden jeweils von 
einer oder zwei Kolleginnen geleitet, umfassen in der Regel 6-16 Stunden und haben je nach 
Zielgruppe unterschiedliche Themenschwerpunkte: 
 

¶ Eine Fortbildung zum Thema „Arbeit mit Mädchen und Jungen, die von 
sexualisierter Gewalt betroffen sind, im Alltag einer stationären 
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Wohneinrichtung“ fand in Kooperation mit dem Bremer JungenBüro für 
Mitarbeiter_innen des Hermann-Hildebrand-Haus statt. 
 

¶ Vier Fortbildungen zum Thema „Belästigung und sexualisierte Gewalt in 
Schwimmbädern“ fand in Kooperation mit praksys Bremen für Mitarbeiter_innen der 

Bremer Bäder statt. 
 

¶ Drei Fortbildungstage Basisschulung zum Thema „Sexueller Missbrauch von 
Mädchen und Jungen“ für die Casemanager_innen des Amtes für Soziale 
Dienste fand in Kooperation mit dem BremerJungenBüro, dem Kinderschutzzentrum 
und dem AfSD statt. 
 

¶ Zwei Fortbildungen zum Thema „Umsetzung des Leitfadens "Vorgehen bei 
sexueller Belästigung in der Werkstatt Bremen", sowie Psychotraumatologie, 
Prävention und Intervention“ fanden für Mitarbeiter_innen und Leitungskräfte der 
Werkstatt Bremen statt.  
 

¶ Vier Fortbildungen zum Thema „Prävention und Intervention bei sexueller 
Gewalt in Bremer Flüchtlingsunterkünften“ wurden für Führungskräfte und 
Mitarbeiter_innen von Flüchtlingsunterkünften in Kooperation mit dem Malteser 
Hilfsdienst gemeinsam mit praksys Bremen durchgeführt. 
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8 Angebote für die Bremer Schulen 
 

8.1 Schule und sexualisierte Gewalt 
 
In der Schule können Pädagog_innen und Schüler_innen in verschiedenen Kontexten mit 
sexualisierter Gewalt an Mädchen (und Jungen) zu tun haben: 

¶ Es kommt der Verdacht auf, dass ein_e Schüler_in im sozialen Nahfeld (u.a. Familie) 
sexuell missbraucht wird. 

¶ Pädagog_innen und Schüler_innen haben mit ggf. traumatisierten Kindern zu tun, bei 
denen der Missbrauch bereits aufgedeckt ist und ggf. zeitlich etwas länger zurückliegt 
(mit und ohne Kenntnis des pädagogischen Personals). 

¶ In der Schule verüben Schüler_innen sexuelle Übergriffe an Mitschüler_innen und 
Lehrer_innen. 

¶ Ein_e Pädagog_in wird gegenüber einem_r Schüler_in sexuell übergriffig. 

¶ Die Schule hat einen Auftrag zur Prävention von sexualisierter Gewalt, u.a. im 
Rahmen der Sexualerziehung. 

¶ Schüler_innen, Lehr-und Fachkräfte oder Eltern einer Klasse bzw. Schule wünschen 
Informationen über Prävention von sexueller Gewalt. 

8.2 Angebotsbeschreibung für die Bremer Schulen 
 
Das spezialisierte Angebot für die Bremer Schulen zum Thema „Sexueller Missbrauch und 
sexuelle Gewalt gegen Mädchen an Schulen“ ist bereits seit Sommer 1989 in der 
Beratungsstelle Schattenriss gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen e.V. etabliert. 
Schattenriss bietet professionelle Beratung, Informationsveranstaltungen, Fortbildungen und 
präventive Projekte für „Schule“ an, wenn es sich bei den Betroffenen um Mädchen handelt. 
Sind Jungen von sexueller Gewalt betroffen, sind das Bremer JungenBüro und das 
Kinderschutzzentrum Ansprechpartner.  
Die Angebote werden in der Regel in der Beratungsstelle bzw. in den Schulen, größere 
Fortbildungen und Veranstaltungen werden im Landesinstitut für Schule u.a., angeboten. 
Die Senatorin für Kinder und Bildung gewährt hierfür eine Projektförderung für die 
Finanzierung von 25,25-Wochenstunden. Die Projektförderung ist zweckbestimmt zur 
Vollfinanzierung der beantragten Ausgaben. Bis Mitte Oktober wurden diese Stunden von 
einer Kollegin abgedeckt. Diese schied am 15.10. 2018 aus. Nach dem Ausscheiden konnte 
der Schulbereich ab November nur mit einem Umfang von sieben Wochenstunden besetzt 
werden. Die verbleibenden 18,25 Wochenstunden waren den Rest des Jahres vakant und 
wurden erst ab Januar 2019 wiederbesetzt. Ergänzt wird das Angebot durch die Abordnung 
einer Lehrerin für die Präventionsarbeit an Schulen mit 7,5 Stunden und für das Projekt 
„Schule gegen sexuelle Gewalt“ mit weiteren Stunden. Im zweiten Schulhalbjahr 2017/2018, 
vom 1.2.2018 bis 31.7.2018, für 4,5 Stunden und ab dem 1.8.2018 für 7,5 Stunden.  
 

Das spezialisierte Angebot für die Bremer Schulen umfasst: 

 

¶ Einzelfallberatung von betroffenen Schülerinnen 

¶ Fachberatung/Supervision von Lehrer_innen bzw. sozialpädagogischen Fachkräften 
bei Verdachtsabklärung und zum Umgang mit betroffenen Mädchen 

¶ Mitwirkung an Helfer_innenkonferenzen des Amtes für soziale Dienste bei Verdacht 
auf innerfamiliären sexuellen Missbrauch 

¶ Beratung von Eltern, Angehörigen und anderen Vertrauenspersonen im sozialen 
Umfeld sexuell missbrauchter Mädchen 

¶ Beratung und Begleitung in Fällen sexueller Belästigung und sexualisierte Gewalt 
durch Lehrkräfte und anderem Schulpersonal gegenüber Schüler_innen 



21 
 

¶ Informationsveranstaltungen zum Thema „Sexualisierte Gewalt an Mädchen“ und 
über die Arbeit von Schattenriss 

¶ Angebote für Eltern 

¶ Fortbildungsveranstaltungen zum Thema „Sexualisierte Gewalt gegen Mädchen und 
Jungen“ z. T. in Kooperation mit dem Bremer Jungenbüro 

¶ Didaktische Beratung 

¶ Präventionsprojekte 

¶ Konzeption, Überarbeitung, Mitwirkung bei Leitfäden und Handreichungen zu 
verschiedenen Schwerpunkten 

Im Folgenden werden die Tätigkeiten und Besonderheiten des vergangenen Jahres 
ausgeführt und die statistisch relevanten Zahlen genannt. Die in den folgenden Absätzen 
aufgeführten Zahlen beziehen sich ausschließlich auf Anfragen aus dem Bereich Schule. 

 

8.2.1 Tätigkeitsschwerpunkt 2018 
 
Der Tätigkeitsschwerpunkt bestand 2018 in der Vorbereitung des Programms „Schule gegen 
sexuelle Gewalt“. Darin sollen alle Bremer Schulen bei der Erstellung eines Schutzkonzeptes 
gegen sexuelle Gewalt in ihrer Einrichtung professionell begleitet werden. Auf Initiative von  
Schattenriss arbeitete eine ressortübergreifende Arbeitsgruppe kontinuierlich, um die 
Umsetzung des Programms in Bremen zu planen und umzusetzen (siehe Kapitel 8.2.7.). 
Durch diese besondere Situation und der reduzierten Personalkapazität wurden insgesamt 
weniger Beratungen durchgeführt. 
 

8.2.2 Einzelfallberatung von betroffenen Schülerinnen 
 
2018 wurden 8 Mädchen zwischen 14 und 26 Jahren in 31 Sitzungen beraten. Zusätzlich 
fand die kollegiale Abstimmung mit Lehrer_innen, Sozialpädagog_innen bzw. Schulleitungen 
und Familienhilfe und anderen psychosozialen Fachkräften statt sowie der interne Austausch 
mit den Kolleginnen (wenn weitere Angehörige bei uns in Beratung waren bzw. 
Helfer_innenkonferenzen vom Amt für soziale Dienste unter Beteiligung von Schattenriss 
durchgeführt wurden).  
 

8.2.3 Fachberatung von Lehrer_innen bzw. sozialpädagogischen Fachkräften bei 
Verdachtsabklärung und zum Umgang mit betroffenen Mädchen 

 
Zu den 2018 beratenen Fachpersonen gehören Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte aus 
den Schulen, Mitarbeiter_innen der regionalen Beratungszentren (ReBUZ) und 
Casemanager_innen des Amtes für Soziale Dienste (AfSD). 
Die Lehr- und sozialpädagogischen Fachkräfte waren durch ihren Schulalltag oft so belastet, 
dass viele Beratungen telefonisch erfolgten. Die Beratung bezog sich sowohl auf die nötigen 
Interventionsschritte, die Gestaltung des Einzelkontaktes zu dem betroffenen Mädchen, die 
Frage der Unterrichtsgestaltung bzw. des Umgangs mit dem Thema in der Gruppe, als auch 
auf die Auswirkung, die eine Beschäftigung mit dem Thema und den Betroffenen für die 
einzelne Kolleg_in selbst hat. Im vergangenen Jahr fanden einige dieser 
Beratungsgespräche nicht als Einzelgespräch, sondern mit mehreren Personen statt, d.h. die 
beteiligten Personen nutzten intensiv die Möglichkeiten der Kooperation, um den betroffenen 
Schülerinnen zu helfen. 
Insgesamt wurden 34 Fachberatungsgespräche in 17 Fällen mit 25 Personen geführt. 
 
Außerdem wurde ein Leitfadens zum Umgang bei sexualisierter Gewalt unter Schüler_innen 
gemeinsam mit Svenja Mies (ReBUZ) erarbeitet. 
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8.2.4 Teilnahme als externe Expertin an Helfer_innenkonferenzen im AfSD bei 
Verdacht auf innerfamiliäre sexuelle Gewalt 

 
Nach dem Verfahrenskatalog des Amtes für soziale Dienste zum Vorgehen bei Verdacht auf 
innerfamiliären Missbrauch, muss zu einer Helfer_innenkonferenz eine Expertin von 
Schattenriss oder dem Kinderschutz-Zentrum eingeladen werden, wenn es sich um ein 
Mädchen handelt. 

¶ Die Anzahl der Helfer_innenkonferenzen im Schulbereich ist im Vergleich zum 
Vorjahr stabil geblieben. 

¶ Teilnehmende waren dieses Jahr Kolleg_innen aus dem Bremer JungenBüro, den 
verschiedenen Familienhilfeträgern, Schulen, REBUZ, Horten, Kindergarten, 
psychotherapeutischen und kinderärztlichen Praxen, KIPSY, K32, eine Anwältin. 

2018 wurden nach Meldungen über die Schule 10 Helfer_innenkonferenzen in 6 Fällen 
durchgeführt. 
 

8.2.5 Beratung von Angehörigen 
 
Es wurden 2 Mütter in 2 Fällen zum Umgang mit der Tochter bzw. zur Stabilisierung ihrer 
eigenen Situation beraten (3 Beratungen). Diese Beratungen fanden zum Großteil im 
Rahmen einer bestehenden Mädchenberatung statt. 
 

8.2.6 Beratung und Begleitung in Fällen sexueller Belästigung und sexueller Gewalt 
durch Lehrkräfte gegenüber Schülerinnen 

 
Eine Mitarbeiterin von Schattenriss ist mit den zuständigen Schulaufsichtsreferent_innen, 
einer Juristin der Behörde, einer Mitarbeiterin von ReBUZ, der Frauenbeauftragten, einem_r 
Vertreter_in des Personalrats Schulen Mitglied in der sog. Expert_innengruppe der Behörde, 
die Fälle von „sexueller Belästigung und sexueller Gewalt gegen Schüler_innen durch 
Lehrkräfte und anderes Schulpersonal“ bearbeitet. Damit im akuten Fall schnell gehandelt 
werden kann, gibt es für die Expert_innengruppe einen wöchentlichen geblockten Termin. Im 
vergangenen Jahr nahm Schattenriss an insgesamt 8 Arbeitstreffen der Expert_innenrunde 
teil. Die Arbeit der Exper_innenrunde und von Schattenriss im Schulbereich wurde bei der 
Senatorin für Kinder und Bildung präsentiert. 
 
2018 wurden in der Expert_innenrunde  insgesamt 7 Einzelfälle  in unserer Anwesenheit 
bearbeitet.  
 
Folgende übergreifende Maßnahmen wurden in der Expert_innenrunde durchgeführt: 

¶ Arbeitstreffen mit Referent_innen aus dem Innen- und dem Justizressort zur 
Überarbeitung der Handreichung („… und wenn es jemand von uns ist?“-  
Umgang mit sexueller Belästigung und sexueller Gewalt durch Lehrerinnen, 
Lehrern oder andere an Schule Beschäftigte an Schülerinnen und Schülern  
Bremer Schulen) 

8.2.7 Fortbildungen und Prävention 
 
Unser Angebot an Fortbildungen richtet sich an Lehr- und Fachkräfte aus den Bremer 
Schulen und der Bildungsbehörde. Informationsangebote werden für Schüler_innen und 
Auszubildende (Erzieher_innen) und auf größeren Veranstaltungen durchgeführt. 
Fortbildungen für Lehr- und Fachkräfte im Jahr 2018 waren: 
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¶ Fortbildung „Professionell Handeln bei Verdacht von sexuellem Missbrauch gegen 
Mädchen und Jungen“ im Landesinstitut für Schule mit dem Bremer JungenBüro für 
ca. 20 Teilnehmer_innen 

¶ 2 Infoveranstaltungen für ca. 35 Referendar_innen im Rahmen ihrer Ausbildung am 
LIS  

¶ 2 Infoveranstaltungen für ca. 35 angehende Erzieher_innen  

¶ Vortrag vor 40 Lehramtsstudierenden zum Thema „Profesionell Handeln bei Verdacht 
auf Erfahrungen von sexualisierter Gewalt bei Schüler_innen“ (Universität Bremen) 

¶ Didaktische Beratung von Schülerinnen der Q1-Phase zur Projektarbeit zum Thema 
„Unterstützung durch Beratungsstellen bei sexualisierter Gewalt gegen Mädchen“ 
 
Infoveranstaltungen für Schüler_innen  

¶ 10 Infoveranstaltungen an fünf Grundschulen  mit insgesamt 123 Schülerinnen  

¶ 1 Infoveranstaltung für 1 Oberschule mit 19 Schülerinnen 

¶ 2 Infoveranstaltungen für 2 Gymnasien mit insgesamt 26 Schülerinnen der Sek I 

¶ 1 Infoveranstaltung für die Sek II eines Schulzentrums mit 7 Schülerinnen  

¶ 4 Infostände beim Adventsbasar des Ökumenischen Gymnasiums und des Hermann-
Böse-Gymnasiums sowie im Rahmen der Auftaktveranstaltung „Schule gegen 
sexuelle Gewalt“ im Haus der Bürgerschaft und im Rahmen der „Nacht der sozialen 
Arbeit“ 

Insgesamt nahmen 175 Schülerinnen an insgesamt 14 Infoveranstaltungen von 
Schattenriss teil. Über die drei Infostände wurden zahlreiche weitere Schüler_innen erreicht. 
 

¶ Außerdem wurde ein Leitfadens zum Umgang bei sexualisierter Gewalt unter 
Schüler_innen gemeinsam mit Svenja Mies (ReBUZ) erarbeitet 

 
 
 

8.2.8 Zusätzliches Angebot: Mitwirkung am Projekt „Schule gegen sexuelle Gewalt“  
 
Nach den aufgedeckten Fällen von sexuellem Missbrauch an Mädchen und Jungen in 
Schulen und kirchlichen Einrichtungen wurde 2010 in Berlin die Stelle eines/r Unabhängigen 
Beauftragtem/r zu Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs eingerichtet. Dort angesiedelt 
ist der Arbeitskreis „Schule gegen sexuelle Gewalt“, der es sich zum Ziel gemacht hat, alle 
Schulen in Deutschland durch Schutzkonzepte zu besseren Schutz- und Kompetenzorten für 
den Kinderschutz vor sexualisierter Gewalt zu machen. Alle 
Kultusministerien/Bildungsressorts  sollen Konzepte zur Umsetzung in ihren jeweiligen 
Bundesländern entwickeln. 
Im Sommer 2017 konstituierte sich auf Initiative von Schattenriss zur Umsetzung des 
Programms „Schule gegen sexuelle Gewalt“ in Bremen eine ressortübergreifende 
Arbeitsgruppe.  Für Schattenriss nahmen Sandra Reith und Sandra Zureich teil. Zusammen 
mit Wolfgang Breul übernahm Sandra Reith (bis 15. Oktober 2018), mit Unterstützung von 
Sandra Zureich, die Projektkoordination für die Umsetzung in Bremen. 
 
Am 6. September startete die Auftaktveranstaltung im Haus der Bürgerschaft. ca. 250 
Interessierte waren gekommen, Fachmenschen und Schulleiter_innen, Lehrer_innen und 
Schulsozialarbeiter_innen, um sich über die bundesweite Kampagne „Kein Raum für 
Missbrauch“ des unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs 
auf nationaler Ebene und die Planungen für Bremen zu informieren.  
Im Anschluss an die Auftaktveranstaltung wurde weiter an der inhaltlichen Ausgestaltung der 
Fachtage gearbeitet, die im Herbst 2019 in Kooperation mit der Senatorin für Kinder und 
Bildung, dem LIS, den ReBUZ und den drei Beratungsstellen Bremer JungenBüro, 
Kinderschutz-Zentrum und praksys starten werden. Insgesamt werden im Zeitraum von 2019 
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bis 2023 14 Fachtage stattfinden, in denen alle Bremer Schulen darin unterstützt werden 
sollen, ein individuelles Schutzkonzept für ihre Schule zu erarbeiten. 

 
Diese  sogenannte große Arbeitsgruppe „Schule gegen sexuelle Gewalt“ bei der Senatorin 
für Kinder und Bildung  hatte im Jahr 2018 4 Arbeitstreffen. In 2 Arbeitstreffen wurde das 
„Bremer Modell“ erarbeitet. Die Unter-AG „Konzeption Schule gegen sexuelle Gewalt“ traf 
sich zur inhaltlichen Ausgestaltung der Fachtage im ReBUZ Süd dreimal. Frau Reith 
besuchte einmal die Unter-AG „Schutzkonzepte in Schulen“ in Hannover.  
Weiterer fachlicher Austausch erfolgte mit Christa Wanzeck-Sielert, Leiterin des 
Lehrerfortbildungsinstituts Schleswig-Holstein und Renate Bühn, Mitglied des 
Betroffenenrates des UBSKM und der Bundes-AG „Schule gegen sexuelle Gewalt“. Frau 
Reith nahm an dem Kultusminister_innentreffen am 02.02.2018 in Berlin unter der Leitung 
von Herrn Dr. Christian Böhm teil.  
 
Über „Schule gegen sexuelle Gewalt“ hinaus gab es zwei Vorbereitungstreffen zum 
Theaterstück „Trau dich!“, das in Kooperation mit der Senatorischen Behörde für Soziales, 
Jugend, Frauen, Integration und Sport und der Senatorischen Behörde für Kinder und 
Bildung von der BzGA in Kooperation mit den Bremer Beratungsstellen Schattenriss, Bremer 
JungenBüro und dem Kinderschutzzentrum ab Februar 2019 mit 6 Vorführungen in Bremen 
durchgeführt wird. Hierzu fand auch ein „Train the Trainer“-Workshop statt, an dem zwei 
Schattenriss-Kolleginnen teilnahmen. Zudem fand ein Arbeitstreffen mit dem Bremer 
Jungenbüro statt um den Workshop für schulische Fachkräfte vorzubereiten. 
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9 Öffentlichkeitsarbeit und Vereinsaktivitäten 
 
 
Nach wie vor gehört es zu den Aufgaben von Schattenriss, durch Öffentlichkeitsarbeit das 
Ausmaß und die Formen sexualisierter Gewalt an Mädchen deutlich zu machen sowie zu 
Diskussionen zu unterschiedlichen Aspekten des Themas anzuregen, wie z. B. sexualisierte 
Gewalt an Menschen mit Beeinträchtigungen, sexueller Missbrauch in Institutionen, sexuelle 
Übergriffe unter Jugendlichen und sexuelle Übergriffe im Internet. 
 

Schattenriss hat in Bremen maßgeblich dazu beigetragen, dass sexueller Missbrauch ein 
Thema geworden ist, über das man sprechen kann und muss. Dennoch erleben wir immer 
wieder, dass Verdrängungs- und Verleugnungsmechanismen wirksam werden, wenn 
Menschen in ihrem näheren Umfeld mit dem Thema in Berührung kommen. Mit dem Thema 
sexueller Missbrauch zu arbeiten bedeutet, der gesellschaftlichen Verleugnung dieser 
Thematik entgegenzuwirken. Deshalb beteiligen wir uns an öffentlichen Veranstaltungen und 
Fachdiskussionen und geben Materialien zu sexuellem Missbrauch heraus. 
 

 

9.1 Rundbrief und Flyer  
 
Der Rundbrief, der im November 2018 erschien, greift folgende Themen aus unserer 
Beratungsarbeit auf: „Wo Schutz vor sexuellem Missbrauch ansetzt – präventive Arbeit von 
Schattenriss“, „Schule gegen sexuelle Gewalt – Start im Lande Bremen“, „Neu im Team: 
Isabel Strey“, „Neu im Vorstand: Sabine Görges-Dey“, „Umgang mit Betroffenen von 
sexualisierter Gewalt in der gynäkologischen Praxis – hilfreiche Haltungen“, „Das Netz, die 
Pubertät und der Missbrauch“, „Wendo für Frauen mit Beeinträchtigungen – aber bitte 
regelmäßig!“, „Präventionsarbeit an Bremer Schulen“. 
Außerdem wird im Rundbrief allen gedankt, die die Arbeit von Schattenriss  im  vergangenen 
Jahr mit ihrem Engagement, ihren Spenden und kreativen Ideen auf vielfältige Weise 
unterstützt haben.  
  
Die Auflage des Rundbriefes betrug 9.500 Stück. Er wurde im November 2018 verschickt 
und stieß durchweg auf positive Resonanz. Der Rundbrief dient das ganze Jahr über als 
Informationsmedium und liegt bei unseren Veranstaltungen aus. Außerdem ermöglicht er 
Ratsuchenden, eigene Texte oder Bilder zu veröffentlichen. 
 
 

9.2 Homepage www.schattenriss.de 
 
Der Besuch der Website soll eine erste Hilfe sein und den Zugang zu Schattenriss 
erleichtern. Mädchen können sich altersgerecht auf „ihren Seiten“ über die wichtigsten 
Fragen und Themen informieren und es gibt einen Link zur Onlineberatung für Mädchen. 
Auch Angehörige finden erste Antworten auf ihre Fragen. Frauen, die in ihrer Kindheit 
sexuellen Missbrauch erlebt haben, können sich über Beratungsmöglichkeiten informieren. 
 

Für Mädchen und Frauen mit geistiger Beeinträchtigung wurden die wichtigsten Seiten in 
Leichte Sprache übersetzt. Fachkräfte erhalten einen Überblick über das Informations-, 
Präventions-, Beratungs- und Fortbildungsangebot. Für den Bereich Schule stellen wir 
umfassende Informationen für Lehrer_innen und Schüler_innen bereit. 
 

Und natürlich können alle einen Einblick gewinnen, die Interesse an der Arbeit der 
Beratungsstelle haben. Sie erfahren unter Spenden / Sponsoring, welche vielfältigen 
Möglichkeiten es gibt, sich für Schattenriss zu engagieren. Unter allgemeine und aktuelle 
Infos finden Sie die neuesten Projekte und Zeitungsartikel. 
Aufgrund der informativen Website meldeten sich Ratsuchende gezielt bei uns.  

http://www.schattenriss.de/
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9.3 Weitere Aktivitäten 
 
Presse- und Medienarbeit 
 

¶ Erarbeitung eines Presse – und Öffentlichkeitsarbeitskonzeptes mit der Redakteurin 
Kerstin Burlage für das Jahr 2018 inkl. der Erstellung des Rundbriefes 2018 

¶ Interview zum Thema „Sexuelle Belästigung durch Gleichaltrige“ veröffentlicht in 
Spiegel online  

¶ Interview und Hintergrundinformationen für den Bericht zur Veröffentlichung der 
Studienergebnisse zu sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche im 
Weserkurier  

¶ Fachliche Beratung einer Filmemacherin, die einen Film zur Thematik drehen möchte 
 

Teilnahme an Veranstaltungen 
 

¶ Tag der offenen Tür - Beratungsstelle "Neue-Wege" 

¶ Auftaktveranstaltung "Schule gegen sexuelle Gewalt", Senatorin für Kinder und 
Bildung 

¶ Lesung zu "sexualisierter Gewalt" von Heike Oldenburg in der Stadtbibliothek 
Gröpelingen 

¶ Filmpremiere "947" , Notruf, Psychologische Beratung  bei sexueller Gewalt 

¶ Einladung in die ZGF von Frau Wilhelm, Bericht aus dem ersten Jahr ihrer Amtszeit, 
Austausch und Perspektiven 
 

Ausstellungen 
 

¶ Interaktive Wander-Ausstellung „Echt mein Recht! Selbst-Bestimmung, Sexualität 
und Schutz vor sexueller Gewalt“ im Atelierhaus "Roter Hahn" in Gröpelingen 

 
Informationsstände  
 

¶ Weihnachtsbasar des Ökumenischen Gymnasiums  

¶ Weihnachtsbasar des Hermann Böse Gymnasiums 

¶ Praxismesse Soziale Arbeit, Hochschule Bremen 

¶ auf dem Marktplatz im Rahmen der Nacht der sozialen Arbeit 

 
Vorträge 
 

¶ Impuls aus der Beratungspraxis zur psychosozialen Versorgung für Betroffene bei 
Missbrauchsabbildungen, auf der Fachtagung von innocence in danger zu 
„Sharegewalt“, Berlin  

¶ „Umgang mit Betroffenen von sexualisierter Gewalt in der gynäkologischen Praxis - 
hilfreiche Haltungen" Vortrag und Workshop, Bremer Gynäkologentag 
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Politische Aktivitäten 
 

¶ Treffen des Bündnisses Kinderschutz mit Bündnis 90/Die Grünen zur Einrichtung einer 
Interventionsstelle - Proaktiver Kinderschutz bei häuslicher Gewalt 

¶ Gemeinsame Erklärung des Bündnis Kinderschutz zur Einrichtung einer 
Interventionsstelle für von häuslicher Gewalt betroffene Kinder und Jugendliche, 
gerichtet an die politischen Vertreter_innen der Parteien und die Senatorin für 
Soziales, Anja Stahmann 

¶ Treffen mit Frau Schütz und Herrn Bauer, Senatorin für Soziales,  bezüglich der 
Finanzierung der Helfer_innen-Konferenzen 

 
 

9.4 Vereinsaktivitäten und sonstige Aufgaben 
 

¶ Jahreshauptversammlung des Vereins Schattenriss 

¶ Stellenbesetzungsverfahren zur Wiederbesetzung einer Stelle im Beratungsteam 

¶ Stellenbesetzungsverfahren zur Wiederbesetzung einer Stelle in der Verwaltung 

¶ Zwei Kolleginnen trafen sich viermal im Jahr mit dem Vorstand, um über die aktuelle 
Situation in der Beratungsstelle, inhaltliche Schwerpunkte, Angebote und 
Veranstaltungen sowie die Entwicklung der Finanzen zu informieren und Anregungen 
und Einschätzungen des Vorstands aufzunehmen 

¶ Teamtreffen mit dem Vorstand 

¶ Treffen der Vorstände des Träger- und Fördervereins zum Kennenlernen und zur 
Entwicklung einer gemeinsamen Finanzstrategie 

¶ Arbeitsschutzmaßnahmen in der Beratungsstelle (Identifikation von Maßnahmen, 
Umsetzung und Unterweisung der Mitarbeiter_innen) mit der 
Arbeitsschutzbeauftragten Frau Claudia Burkandt 

¶ Datenschutz in der Beratungsstelle   
o Bestellung einer externen Datenschutzbeauftragten (Best Carrier GmbH, Frau 

Jutta Seemann) 
o Identifikation und Umsetzung von Maßnahmen, Schulung der Mitarbeiterinnen 

¶ Betriebsprüfung 2014-2017, Gesamtsozialversicherung, Unfallversicherung, 
Künstlersozialabgabe 
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10 Kollegialer Austausch und Vernetzung 
 
Auch in diesem Jahr war Vernetzung wieder ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. 
Kooperation erfolgte mit Mitarbeiter_innen anderer Einrichtungen in Arbeitskreisen sowie mit 
Teams und Einzelpersonen aus dem psychosozialen Versorgungsnetz.  
Einen besonderen Stellenwert nimmt, nach wie vor, die Teilnahme an unterschiedlichen 
Kooperationsrunden zur Verbesserung des Opferschutzes ein. 
 

10.1  Teilnahme an Arbeitskreisen 
 
Die genannten Arbeitskreise finden in der Regel 1- bis 6-mal jährlich statt. 
 

¶ AG Sexuelle Misshandlung von Kindern und Jugendlichen 

¶ AK Psychosoziale Versorgung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen 

¶ Bündnis Kinderschutz 

¶ AK Mädchenpolitik im Lande Bremen 

¶ Landesarbeitsgemeinschaft der feministischen Beratungsstellen gegen sexuellen 
Missbrauch an Mädchen und Jungen,  Niedersachsen und Bremen 

¶ AK Gewalt gegen Mädchen und Frauen, ZGF 

¶ Unterarbeitsgruppe Fortbildung des AK Gewalt gegen Mädchen und Frauen 

¶ AK Runder Tisch Sexualität und Behinderung 

¶ AK Onlineberatung Bremen 

¶ Expert_innenrunde gegen sexuelle Belästigung und Gewalt durch Schulpersonal 

¶ AK der externen Expert_innen zur Verfahrensregelung des Amtes für soziale Dienste 
bei Verdacht auf innerfamiliäre sexuelle Gewalt 

¶ AG Fortbildungsplanung Sexueller Missbrauch an Mädchen und Jungen –  
Fortbildung im Kontext der Verfahrensregelung des Amtes für soziale Dienste bei 
Verdacht auf innerfamiliäre sexuelle Gewalt 

¶ Ak Mobbing 
 

10.2 Kollegialer Austausch und Kooperation mit Teams und 
Einzelpersonen 

 
Unsere Kooperation mit Teams und Einzelpersonen ist sehr umfangreich. In diesem Kapitel 
zählen wir deshalb nur die Kooperationspartner_innen auf, mit denen uns eine 
kontinuierliche Kooperation verbindet. Außerdem benennen wir besondere oder 
zukunftsweisende Kooperationen. 
 
Kontinuierliche Kooperationsbeziehungen haben wir mit: 

¶ Bremer JungenBüro e.V. 

¶ Kinderschutz-Zentrum Bremen 

¶ Mädchenhaus Bremen e.V. 

¶ Notruf für vergewaltigte Mädchen und Frauen e.V. 

¶ praksys Bremen 

¶ Fachkommissariat für Sexualdelikte Bremen (K 32) 

¶ Rechtsanwältinnen Sonja Briesenick, Christina Walter und  Petra Fritsche-Ejemolé 
 
Besondere Kooperationen im Jahr 2018  
 

¶ Kontinuierliche Kooperationstreffen mit dem Kinderschutzzentrum und dem Bremer 
JungenBüro zur Zusammenarbeit mit dem Amt für Soziale Dienste im Rahmen der 
Verfahrensreglung „Verdacht auf innerfamiliäre sexuelle Gewalt“ 
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¶ Kooperationsverbund Bremer Jungenbüro e.V., Kinderschutz-Zentrum Bremen und 
Schattenriss e.V. führt mit dem Amt für soziale Dienste und Paul Ewert, praksys 
Bremen, die Basisschulung zum Thema „Sexueller Missbrauch an Mädchen und 
Jungen“ für die Casemanager_innen im Jugendamt durch. Durchführung des dritten 
viertägigen Fortbildungsmoduls 

¶   Bündnis für den Kinderschutz, gemeinsame Treffen im Bündnis und auch mit Frau 
Schütz von der Senatorin für Soziales zur Zuschussentwicklung, zu 
Finanzierungsthemen und inhaltlichen Themen 

¶   Gemeinsame Treffen der großen AG Schule gegen sexuelle Gewalt bei der Senatorin 
für Kinder und Bildung 

¶    Gemeinsame Treffen der Unter-AG Schule gegen sexuelle Gewalt zur Konzeption 
der Fachtage im ReBuZ 

¶    Treffen mit dem Bremer JungenBüro und dem ReBUZ zur Ausarbeitung des 
Leitfadens zu sexualisierter Gewalt unter Kindern und Jugendlichen 

¶    Trau dich! Bundesweite Initiative zur Prävention des sexuellen Kindesmissbrauchs, 
Vorbereitungstreffen und „Train the Trainer-Workshop“ in Zusammenarbeit mit der 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sowie der Senatorischen Behörde für 
Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport und der Senatorischen Behörde für 
Kinder und Bildung 

¶    Austauschtreffen mit BBMez- Beratungsstelle bei Menschenhandel und 
Zwangsprostitution 

¶    Treffen mit Erziehungsberatungsstellen zum Umgang bei Verdacht auf sexualisierte 
Gewalt 

¶   Im Kontext der Angebote für Mädchen und junge Frauen mit Beeinträchtigungen gab 
es Kooperationen mit dem Petze-Institut für Gewaltprävention in Kiel, dem Büro für 
Leichte  Sprache, dem Behindertenbeirat und der Lebenshilfe Wilhelmshaven sowie 
mit der Frauenbeauftragten der Werkstatt Bremen 

¶   Austausch mit dem weißen Ring zur Zusammenarbeit im Kontext von Beratungen 
zum ergänzenden Hilfesystem (EHS) 

¶   Austausch mit Pro Kind zur fachlichen Kooperation und zu Qualitätsstandards in  der 
Arbeit mit Klient_innen 

10.3 Praktikumsbegleitung  
 
Seit 2000 bietet Schattenriss Student_innen aus dem psychosozialen Bereich einen 
Praktikumsplatz für drei bis vier Monate an. In dieser Zeit haben sie die Möglichkeit, die 
vielfältige Arbeit in einer Beratungsstelle kennenzulernen  und in verschiedenen Bereichen 
der Beratungsarbeit wie z.B. Telefonberatungen, Onlineberatung, Fachberatungen und 
Helfer_innenkonferenzen einen direkten Einblick zu bekommen. Die Beratungsarbeit  mit 
Betroffenen und Angehörigen wird nur indirekt und anonymisiert über Fallbesprechungen  
und Fallsupervisionen vermittelt. Außerdem besteht die Möglichkeit über Teamsitzungen, 
Arbeitskreise,  Informationsveranstaltungen und Fortbildungen weitere Arbeitsbereiche von 
Schattenriss kennenzulernen. Praktikantinnen bekommen  ein Gespräch pro Woche mit ihrer 
Anleiterin sowie ein Gespräch mit jeder Kollegin für einen Einblick in deren Arbeitsgebiet.  
2018 war eine Praktikantin drei Monate bei Schattenriss. 
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11 Weiterqualifizierung der Mitarbeiterinnen 
 
 

11.1 Teamsitzungen, Supervision, Organisationsentwicklung und 
interne Weiterbildung 

 
Im Jahr 2018 hatte das Team zehnmal eine anderthalbstündige Supervisionssitzung bei 
einer externen Supervisorin.  
 
Wöchentlich fanden zwei bis dreistündige kollegiale Fallbesprechungen innerhalb des 
Beratungsteams statt.  
Hinzu kam ein Tag Intervision mit einer anderen Fachberatungsstelle zur Onlineberatung für 
Mädchen, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind. 
 
Eine Kollegin hatte eine Fallsupervision zu ritueller organisierter Gewalt. 
 
Einmal wöchentlich gab es eine gemeinsame zweistündige Teambesprechung. Zusätzlich 
fanden 2 Termine à 2 Stunden statt, die inhaltlichen Schwerpunkten gewidmet waren. 
 
Die Mitarbeiterinnen hatten vier interne Teamtage zur Organisationsentwicklung. 
 
Die beiden Mitarbeiterinnen des Steuerungsgremiums hatten vier Termine zur 
Organisationsentwicklung bei einem externen Organisationsberater. Zwei davon gemeinsam 
mit dem Vorstand. 
 
Eine Kollegin nahm an 2 Terminen EMDR Supervision beim Bremer Institut für 
Psychotraumatologie teil. 
 
Alle Kolleginnen nahmen an einer Fortbildung zum Datenschutz bei Best Carrier GmbH  teil. 
 

11.2 Weiterbildungen, Fortbildungen, Kongresse, Fachtage und 
Abschlüsse 

 
Langfristige Weiterbildungen 
 

¶ Abschluss der Ausbildung zur Traumapädagogin und Fachzentrierten 
Traumberaterin,  train Worpswede (DeGPT & FV-TP) 

¶ Ausbildung in KörperPSYCHOtherapie bei Susanne Gruppe und Harald Tabara, in 
der  psychologischen Praxis Susanne Grupe und Mitarbeiter_innen in Krefeld 

¶ EMDR Ausbildung beim Ausbildungszentrum München in Hannover  

 
Fortbildungen Kongresse, Fachtage 
 

¶ Fortbildung "Ego-State-Therapie - die Arbeit mit inneren Selbstanteilen", Dr. Jochen 
Peichl Nürnberg bei Fortschritte, Hamburg 

¶ DGTD Tagung „Aus vielen Ichs ein Selbst? Trauma, Dissoziation und Identität“, 
Deutsche Gesellschaft Trauma&Dissoziation 

¶ TRIMB  für Traumatherapeut_innen, Ellen Spangenberg 

¶ Fortbildung "Wie andere auch?! Sexualität und Beeinträchtigung", Sigrid Korfhage, 
pro familia Braunschweig und Gabriele Lehner, profamilia Wolfenbüttel in der 
Landesstelle Jugendschutz Niedersachsen, Hannover 
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¶ Fortbildung "Intimität und Beziehungen im Leben von Menschen mit 
Beeinträchtigung" Erik Bosch und Ellen Suykerbuyk, Arnhem, beim Martinsclub 
Bremen 

¶ Forum Migration/Flucht und Behinderung beim Landesbehindertenbeauftragten 
Bremen 

¶ Fachtag "Rechte und Versorgung behinderter Geflüchteter", 
Landesbehindertenbeauftragter, Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für 
Sozialmedizin Niedersachsen 

¶ Fachtag "Geflüchtete Frauen und Mädchen im Land Bremen, Bilanz und 
Perspektiven", ZGF 

¶ Fachtag "Glaube - Macht - Ausbeutung, Menschenhandel im Kontext von Voodoo, 
Sekten, Kulten", Innere Mission, BBMez, Beratungsstelle für Opfer von 
Menschenhandel und Zwangsprostitution 

¶ Fachgespräch zum Thema „Zwangsheirat“, ZGF, das Referat Integrationspolitik der 
Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport und das 
Kompetenzzentrum für Interkulturalität in der Schule (Kom.In)/ LIS 

¶ Weibliche Genitalverstümmlung, Ärztekammer Bremen 

¶ Workshop "Sexismus - Rassismus - Rechtspopulistische Debatten", Marion 
Wiesinger, Wien für den AK "Frauen und Gewalt", ZGF 

¶ Fachtagung: Licht ins Dunkel - gemeinsam Verantwortung übernehmen! - Erkennung, 
Handlung und Auswirkung bei sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen, 
Dunkelziffer e.V. 

¶ Fachtag „Mit mir nicht! Sexuelle Übergriffe im Internet: Kommunikationswege, 
Prävention und Unterstützung bei der Landesstelle Jugendschutz Niedersachsen  

¶ Tagung "Schutz vor Gewalt in Institutionen", DGfPI in Hannover 
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12 Räumlichkeiten und Ausstattung der Beratungsstelle 
 

12.1 Beratungsräume 
 
Um den Mädchen und Frauen, denen der erste Schritt in unsere Beratungsstelle oft schwer 
fällt, die Beratungsstunden angenehm zu gestalten, achten wir sehr auf eine angenehme 
Atmosphäre in den Beratungsräumen und im gesamten Haus. Immer wieder erhalten wir 
Rückmeldungen von Besucher_innen, dass sie sich bei Schattenriss wohlfühlen. 
 
 

 

 
 
Der „Gelbe Raum“ – Beratungsraum für Mädchen und junge Frauen und für Gruppenangebote. 
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Anhang: Statistik Tätigkeitsbericht 2018 
 

A Telefonische Beratung  
(vgl. Kapitel 6.1) 
 

A.1 Übersicht über die Telefonische Erstberatungen 2018 
 
Im Jahr 2018 haben wir die statistische Auswertung der telefonischen Beratung verändert  
und ausschließlich diese Erstberatungen in neuen Fällen, sowie die Personengruppen, die 
diese Fälle meldeten, statistisch erfasst. 
268 neue Fälle wurden 2018 telefonisch an uns herangetragen.  
 
268 Beratungen bezüglich neuer Fälle: 
 
  81 Anruferin Betroffene: 
  56 betroffene Frauen (älter als 26 Jahre) 
  20 betroffene Frauen (18-26 Jahre) 
   5 betroffene Mädchen ( 6-18 Jahre) 
 
  16 davon wegen Beratungen zum Ergänzenden Hilfesystem (EHS)  
 
  82 Anrufer_in Angehörige: 
  53 Mutter 
   6 Vater 
   3  Partner_in 
   8  Familie 
  12 Andere 
 
105 Anrufer_in Fachkräfte:  
  13 Kindergarten 
  17 Schule 
   8 Familienhilfe ambulant 
  19  Jugendhilfe stationär 
   4 KJP 
   3 Psychatrie ambulant 
   4 Behindertenhilfe 
  17 AfSD 
   2 Rechtsanwält_in 
  18 Sonstige 
 
  11 davon wegen Helfer_innenkonferenzen 
 
Hinzu kamen 41 Telefonanfragen zu Fortbildungen, Elternabenden und Präventionen. 
 
186 telefonischen Beratungsgespräche in laufenden Fällen sind in den Beratungsbereichen, 
in denen diese Gespräche geführt wurden erfasst (vgl. Anhang Kapitel B, C und D) 
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B Beratung „Blended Counseling“ von Mädchen und jungen 
Frauen bis 26 Jahre  (inklusiv Schulbereich) 
(vgl. Kapitel 6.2. und für den Schulbereich Kapitel 8.2.1) 

 
75 Mädchen und junge Frauen wurden insgesamt 996-mal beraten 
 

Davon 725-mal online, 154-mal persönlich, 28-mal telefonisch 
 

¶ Mit 48 Mädchen/jungen Frauen begannen die Beratungsgespräche im Jahr 2018 

¶ Mit 27 Mädchen/jungen Frauen lief der Beratungsprozess bereits länger 

¶ 4,00% der Mädchen/jungen Frauen hatten über einen oder beide Elternteile einen 
anderen kulturellen Hintergrund 

¶ 1,33% der Mädchen/jungen Frauen hatten Fluchterfahrungen 

¶ 4,00% der beratenen Mädchen/jungen Frauen hatten Beeinträchtigungen 

¶ Zusätzlich gab es noch 18-mal telefonischen Austausch mit Angehörigen und 64-mal 
Austausch mit Fachpersonal 

 
Altersverteilung der Mädchen und jungen Frauen* 

 
* In manchen Fällen waren mehr als ein Mädchen betroffen 

 
 
In der Beratung genannte Täter_innengruppen 
Familie: 
  7 Vater 
  2       Stiefvater 
  0 Pflegevater 
  0       Mutter 
  5 Bruder 
  0 Schwester 
12 Opa 
  0       Oma 
  6 andere Familienangehörige, männl. 
  2 andere Familienangehörige, weib   

Andere: 
13 Freunde/Bekannte 
  1 Fachkräfte, männlich 
  0 Fachkräfte, weiblich 
  5 Jugendliche 
  1 Kinder (< 14 Jahre) 
13 andere, männlich 
  0 andere, weiblich 
  0 Gruppe Jugendlicher 
  2 Pornogruppe 
  2 Täter_in vermutet 
16 Täter_in unklar 

 
 
 
 
 
Bei der Verteilung der Täter_innengruppen ist zu berücksichtigen, dass die Brüder und 
männlichen Familienangehörigen zum Teil den jugendlichen Täter_innen zuzurechnen sind. 
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Wie bei der Beratung gilt, dass es sowohl Mädchen/junge Frauen gibt, die von mehreren 
Personen missbraucht wurden, als auch Täter_innen, die mehrere Mädchen missbrauchten. 
Anzeigen: 
75 Fälle insgesamt 
  6 Anzeigen  
  0 nicht erfasst 
 
Verlauf der Verfahren: 
0-mal kam es zu einem Urteilsspruch 
1 Verfahren wurde eingestellt 
5 Verfahren laufen noch 
 

C Beratungen für das Helfer_innensystem der Mädchen 
 

C.1 Beratung von Müttern, Vätern und unterstützenden Angehörigen (inklusiv 
Schulbereich) (vgl. Kapitel 6.3.1, vgl. Kapitel 8.2.1 für den Schulbereich) 

 
In 45 Fällen kamen 53 Kontaktpersonen zu 146 Beratungsgesprächen 

¶ 34 Fälle wurden im Jahr 2018 neu an uns herangetragen 

¶ 11 Fälle waren uns bereits aus den Vorjahren bekannt 

¶ In 15 Fällen handelte es sich um einen dringenden Verdacht 

¶ 25 Fälle waren bereits aufgedeckt, als wir aufgesucht wurden 

¶ Rund 2,22% der Mädchen, für die wir beraten haben, hatten einen anderen 
kulturellen Hintergrund 

¶ 6,67% der Mädchen und Frauen, die beraten wurden, hatten eine Beeinträchtigung 
¶ Zusätzlich 22-mal Austausch mit Fachpersonal 

 
 
Verteilung der Ratsuchenden 
34 Mutter 
  4 Vater 
  5 Elternpaare 
  3 Geschwister 
  2 Verwandte/Bekannte 
  1 Freunde 
  3 Andere 
  3 Koop AfSD 
 
An den Beratungsgesprächen mit unterstützenden Angehörigen für Mädchen nahmen oft 
mehrere Personen teil. 
 
Altersverteilung der Mädchen und junge Frauen* 

 
* In manchen Fällen waren mehr als ein Mädchen betroffen 
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In der Beratung genannte Täter_innengruppen 
Familie: 
13 Vater 
  5 Stiefvater 
  0 Pflegevater 
  0       Mutter 
  2 Bruder 
  0 Schwester 
  1 Opa 
  0       Oma 
  7 andere Familienangehörige, männl. 
  0 andere Familienangehörige, weibl. 
 

Andere: 
  3 Freunde/Bekannte 
  3  Fachkräfte, männlich 
  0 Fachkräfte, weiblich 
  3 Jugendliche 
  1 Gruppe Jugendlicher 
  5 Kind/Jugendliche (<14 Jahre) 
  6 andere, männlich 
  0 andere, weiblich 
  0 Kultgruppe 
  0 Übergriffe im Internet 
  8 Täter_in vermutet 
  6 Täter_in unklar 

 
Wie bei der Beratung gilt, dass es sowohl Mädchen/junge Frauen gibt, die von mehreren 
Personen missbraucht wurden, als auch Täter_innen, die mehrere Mädchen/junge Frauen 
missbrauchten. 
 
Anzeigen: 
45 Fälle insgesamt 
14 Anzeigen  
  3 nicht erfasst 
 
Verlauf der Verfahren: 
  0-mal kam es zu einem Urteilsspruch 
  1 Verfahren wurde eingestellt 
11 Verfahren laufen noch 
 
 

C.2 Beratung von Fachkräften (inklusiv Schulbereich) 
(vgl. Kapitel 6.3.2  für den Schulbereich Kapitel 8.2.2) 

 
In 48 Fällen kamen 71 Fachkräfte zu 98 Beratungsgesprächen 

¶ 45  Fälle wurden im Jahr 2018 neu an uns herangetragen 

¶ 3 Fälle waren uns bereits aus den Vorjahren bekannt 

¶ In 20 Fällen handelte es sich um einen dringenden Verdacht 

¶ 18 Fälle waren bereits aufgedeckt, als wir aufgesucht wurden 

¶ 12,50% der Mädchen, für die wir beraten haben, hatten einen anderen kulturellen 
Hintergrund 

¶ In 8,33% Fällen handelte es sich um ein Mädchen oder junge Frau mit 
Beeinträchtigung 
 

Verteilung der Ratsuchenden 
  8 AfSD (Jugendamt) 
  6 Familienhilfe/Erziehungsberatung 
 11 Kita 
 16 Lehrer_in 
 29 Jugendhilfe / ReBUZ 
   3 Behindertenhilfe 
   0     Sonstige 
 
An den Beratungsgesprächen nahmen oft mehrere Fachpersonen teil. 
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Altersverteilung der Mädchen* 

 
* In manchen Fällen waren mehr als ein Mädchen betroffen 

 
 
In der Beratung genannte Täter_innengruppen 
Familie: 
10 Vater 
  3 Stiefvater 
  2 Pflegevater 
  0 Opa 
  0       Oma 
  0 Mutter 
  1 Bruder 
  0       Schwester 
  3 andere Familienangehörige, männl. 
  0 andere Familienangehörige, weibl. 
 

Andere: 
  7 Freunde/Bekannte 
  4 Fachkräfte, männlich 
  0 Fachkräfte, weiblich 
  4 Jugendliche 
  0       Jugendliche (Gruppe) 
  1 Kinder (< 14 Jahre) 
  2 andere, männlich 
  0 andere, weiblich 
1       Übergriffe im Internet 

 
  9 Täter_in vermutet 
13  Täter_in unklar 
 

Wie bei der Beratung gilt, dass es sowohl Mädchen gibt, die von mehreren Personen 
missbraucht wurden, als auch Täter_innen, die mehrere Mädchen missbraucht haben. 
 

C.3 Helfer_innenkonferenzen 
(vgl. Kapitel 6.3.3, für den schulischen Bereich Kapitel 8.3) 
 
In 24 Fällen haben wir insgesamt 48 Helfer_innenkonferenzen durchgeführt  
(inkl. 10 Helfer_innenkonferenzen in 6 Fällen aus dem Schulbereich). Sie wurden immer von 
der Fall führenden Person im Amt für Soziale Dienste einberufen und es nahmen unter-
schiedliche psychosoziale Fachkräfte sowie Lehrer_innen und Schulpersonal daran teil.  
15 Fälle (inkl. 4 Fällen aus dem Schulbereich) wurden 2018 neu an uns herangetragen.  
In 9 Fällen (inkl. 2 Fällen aus dem schulbereich) haben wir bereits 2017 mit dem AfSD 
kooperiert. 
Entwicklung der Helfer_innenkonferenzen in den vergangenen neun Jahren 2009 – 2018: 
             

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

58 75 69 68 70 70 93 50 57 48 
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D Beratung von erwachsenen Frauen ab 27 Jahre 
(Vgl. Kapitel 6.4) 
 
Insgesamt kamen 29 Frauen zu 95 Beratungsgesprächen.  
Nachfolgend werden zunächst die Frauen aufgeführt, die ausschließlich Beratung zu den 
Folgen von erlittener sexualisierter Gewalt suchten. Davon kamen 14 Frauen, die einen 
Antrag auf Leistungen des Ergänzenden Hilfesystems (EHS) beim Fonds Sexueller 
Missbrauch des Bundesfamilienministeriums stellten (siehe S. 17). 
 
29 Frauen kamen zu 95 Beratungsgesprächen. Davon 46-mal persönlich und 32-mal 
telefonisch 

¶ 6,90% der Frauen hatten einen anderen kulturellen Hintergrund 

¶ 17,24% der Frauen hatten Beeinträchtigungen 

¶ 21 Frauen kamen im Jahr 2018 zu ersten Mal in unsere Beratungsstelle 

¶ Bei 8 Frauen hatten die Beratungsgespräche bereits vor der Jahreswende begonnen 

¶ In 9 Fällen fand auch eine Therapieberatung statt 

¶ 14 Frauen wurden für einen (EHS) Antrag beraten 

¶ Zusätzlich gab es 32-mal telefonischen Austausch und Beratung mit Angehörigen 
und 14-mal Austausch mit Fachpersonal 

 
Altersverteilung der Frauen 

 
 
 
In der Beratung genannte Täter_innengruppen 
Familie: 
 12 Vater 
   4 Stiefvater 
   0 Pflegevater 
   1 Opa 
   0      Oma 
   1 Mutter 
   4 Bruder 
   0      Schwester 
 11 andere Familienangehörige, männl. 
   1       andere Familienangehörige, weibl. 
 
 

Andere:  
  0 Freunde/Bekannte 
  0 Fachkräfte, männlich 
  0 Fachkräfte, weiblich 
  0 Jugendliche 
  0 Kinder (< 14 Jahre) 
  0 Gruppe Jugendlicher 
  2 Kultgruppe 
  0 Pornogruppe 
10 andere, männlich 
  0 andere, weiblich 
  0 Übergriffe im Internet 

 
Anzeigen: 
29  Fälle insgesamt 
  1  Anzeigen  
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  1  nicht erfasst 
  0  Verfahren wurden eingestellt 
 
 
Gruppe von jungen Frauen mit Lernschwierigkeiten zwischen 17 und 30 Jahren 
 
Zusätzlich zu den genannten Beratungen fanden  10 Gruppensitzungen à 2 Stunden für 7 
Frauen mit Lernschwierigkeiten statt sowie ein Wochenendangebot. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impressum: 
 
Herausgeberin: 
Schattenriss Beratungsstelle  
gegen sexuellen Missbrauch e.V. 
Waltjenstr.140 
28237 Bremen 
 
Tel: 0421 – 61 71 88 
Fax: 0421 – 61 71 74 
info@schattenriss.de 
www.schattenriss.de 
www.schattenriss-onlineberatung.de 
 
 
Redaktion: 
Schattenriss - Team 
 
Layout und Gestaltung: 
Schattenriss - Team 
 
 
Statistik: 
Schattenriss - Team 
 
 
Spendenkonto: 
Sparkasse Bremen 
IBAN: DE73 2905 0101 0001 6288 09 
BIC:   SBREDE22 


